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des Hamburgischen Verfassungsgerichts

Hamburgisches Verfassungsgerlcht, Sievekingplatz 2, D - 20355 Hamburg

Frau
Therese Fiedler
Hospitalstraße128
22767 Hamburg

Sievekingplatz 2
D-20355 Hamburg

Telefon: 040-42843-2017
Zentrale: 040-428280
Fax: 040-4279-88200

Ansprechpartner: Herr Frohböse

Az: HVerfG 6/2020

Hamburg, 21.07.2020

Sehrgeehrte FrauFiedler,sehrgeehrterHerrHackmack,sehrgeehrterHerrKroll,

der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hatam 17. Juli 2020 per Telefax und am 20.

Juli2020imOriginaleinenAntragnach§Art.65Abs.3Nr.5HV,§14Nr.5HVerfGG,§26

Abs. 1 Nr. 1 VAbstG betreffend das am 7. Juni 2020 beantragte Volksbegehren

,ßürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetztverblndlichmachen—MehrDemokratievorOrt''

ejngereicht. Das Verfahren wird hier unter dem Aktenzeichen HVetfG 6/20 geführt.

Zu Berichterstattern sind die Mitglieder des Hamburgischen Verfassungsgerichts Herr

Kuhbier und Herr Dr. Jägerbestellt.

EineAbschriftderAntragsschriftnebstAnlagenwirdlhnen alsBeteiligtehiermitzugestellt(§

26 Abs. 2 HVerfGG). Eswird gebeten, dem Gericht eine zustellfähigeAnschrift fürdie

Beteiligtenzu 3. fürzukünftigenSchriftverkehrzuzusenden. In diesem Zusammenhang wird

darauf hingewiesen, dass sich die Beteiligten nach §25Abs. 1 HVerfGG in der mündlichen

Verhandlung durch eine Rechtsanwältinbzw. einen Rechtsanwalt oder eine Rechtslehrerin

bzw. einen Rechtslehrer,die bzw. der die in §25 Abs. 1 HVerfGG genannten Anforderungen

erfüllt,vertreten lassen mussen.In jedem anderen Stadium des Verfahrens ist einesolche

Vertretung möglich,aber nicht verpflichtend.

Ihnen wird als Beteiligten unter Ziff. 3. des Verfahrens Gelegenheit gegeben, zu dem Äntrag

bis zum 11. September2020 Stellung zu nehmen. Es wird gebeten, Schriftsätzejeweils
nebst 13 Abschriften einzureichen (§11 GOHVerfG).

ÖtfentlicheVerkehrsmittel:
U2 - Messehallen
Busse3, 35, 36 und 112



Mit freundlichen Grüßen

Birgit Voßkühler

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch das Verfassungsgericht nach Artikel 13 und
Artikel 14 der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite des Gerichts unter dem Menüpunkt
„Datenschutz". AufWunsch übersendenwir diese Informationen auch an Verfahrensbeteiligte in Papierform.



Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Senatskanzlei, PL30, Postfach 105520, D-20038 Hamburg

HamburgischesVerfassungsgericht
Sievekingplatz 2
20355 Hamburg

Hamburg, den 17. Juli 2020

lnderVerfassungsreGhtssaGhenachArtikel65Absatz3Nummer5deFVerfas-

sung der Freien und Hansestadt Hamburg, §14 Nummer 5 des Gesetzes über

das Hamburgische Verfassungsgericht sowie §26 Absats 1 Nummer 1 des

Volksabstimmungsgesetzes

mit den Beteiligten

1. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg,

vertreten durch seinen Präsidenten,

Herrn Ersten BürgermeisterDr. Peter Tschentscher,

Rathausmarkt 1,20095 Hamburg,

-Antragstellerund Beteiligter zu 1 -

Verfahrensbevollmächtigter:

Herr Staatsrat Jan Pörksen
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2. Bürgerschaftder Freien und Hansestadt Hamburg,

vertreten durch ihre Präsidentin, FrauAbgeordnete Carola Veit,

Rathausmarkt 1,20095 Hamburg,

- Beteiligte zu 2 -

3. Initiatoren der Volksinitiative „Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verbind-

lich machen - Mehr Demokratie vor Ort"

handelnd durch die Vertrauenspersonen

a) Frau Therese Fiedler, Hospitalstraße128, 22767 Hamburg,

b) Herr Gregor Hackmack, Lange Straße23, 20359 Hamburg,

c) Merr Bernd Kroll, Mühlenkamp63A, 22303 Hamburg,

- Beteiligte zu 3-

zeigtderSenatderFreienundHansestadtHamburgunterVerweisaufdieals

AnlageAStl

beigefügte Vollmacht an, dass er in dieser Verfassungsrechtssache durch den

Unterzeichner vertreten wird und beantragt,

festzustellen,dass das am 7. Juhi 2020 beantragte Volksbegehren

„Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verbindlich machen -

MehrDemokratie vor Ort" nicht durchzuführenist.
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Begründung

A. Sachverhalt

DerAntragstelter begehrt die Feststellung, dass das am 7. Juni 2020 beantragte Volksbe-

gehren „Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetztverbindlich machen - Mehr Demokratie

vor Ort" nicht durchzuführen ist, da es nicht mit höherrangigemRecht vereinbar ist.

1. Vorbereitung derlnitiative und Beratung durch die Landesabstimmungsleitung

Zwischen Mai 2019 und Juli 2019 stellte der Beteiligte zu 3 b) bei dem Landeswahlleiter in

dessen Eigenschaft als Landesabstimmungsleiter per E-Mail gemäß§1a des Hamburgi-

sches Gesetzes überVolksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheidvom 20. Juni 1996

(HmbGVBI. 1 S. 136, zuletzt geändertam 8.10.2015, HmbGVBI. l S. 2B2, hiernach: VAbstG)

kurzfristige Beratungsanfragen zu unterschiedlichen Entwürfen von Volksinitiativen („Ver-

bindlichkeit von Bürgerbegehren",„Verfassung schützen- obligatorisches Referendum" und

„Staatsziel - Direkte Demokratie"), die der Landeswahlleiter wegen derKurzfristigkeit je-

weils nach kursorischer Prüfungbeantwortete:

Mit der als

AnlagenASt 2bis ASt 4.

AnlageAStS

beigefügtenE-Mail vom 15. Juli 2019ersuchteder Beteiligte zu 3 b) den Landeswahlleiter

in dessen Eigenschaft als Landesabstimmungsleiter per E-Mail unter Fristsetzung bis zum

17. Juli 2019 um kursorische Beratung zu dem Entwurfeiner Volksinitiative mit derBezeich-

nung „Bürgerbegehrenverbindlich machen - Mehr Demokratie vor Ort", die die Form einer

Befassung mit einem Gegenstand der politischen Willensbildung („andere Vorlage"imSinne

von Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-

burg vom 6. Juni 1952, HmbGVBI. S. 117, zuletzt geändert am 20. Februar 2020,

HmbGVBI. S. 145, hiernach: HV) aufwies. Der Entwurf dieser Vorlage hatte den folgenden

Inhalt:

„Senat und Bürgerschaftuntemehmen alte notwendigen Schritte, damit Bürgerbegehrenund Bür-

gerentscheide in örtlichenBezirksangelegenheiten gegenüberdem Bezirk ebenso wie dem Senat

bindend sind. Nach dieser Maßgabekönnenentsprechende Bürgerentscheideoder die Annahme

eines Bürgerbegehrensdurch den Bezirk nur im Wege eines fakultativen Referendums abgeän-

dert werden."
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Mit der in der Anlage ASt 5 enthaltenen E-Mail vom 17. Juli 2019 teilte der Landeswahlleiter

zu dem Entwurfdieser Vorlage mit,

dasszuderen UmsetzungderstaatlicheAufbauHamburgsverändertundhierfürdie

Verfassung geändert werden müsse, wobei fraglich sei, ob dies im Wege einer

Volksinitiative in der Gestalt einer anderen Vorlage im Sinne von Artikel 50 Absatz 1

Satz 1 Variante2 HVdurchgesetzt werden könne,

dass die Vorlage nicht hinreichend bestimmt sei, da die zuvor genannten, erforderli-

chenÄnderungendesStaatsaufbausundderVerfassungausihrnichthervorgingen,

dass die Einführungder Verbindlichkeit von Bürgerentscheidenfürden Senat ohne

gleichzeitige, zumindest partielle Trennung von staattichen und gemeindlichen Tä-

tigkeiten verfassungsrechtlich nicht möglicherscheine und

dass eine besondere Bindungswirkung von Bürgerbegehrennieht als demokratisch

legitimiert erscheine.

Mitderausder

AnlageASt6

beigefügten E-Mail vom 2. August 2019 bat der Beteiligte zu 3 b) um kurzfristige formale

Prüfungder entworfenen Unterschriftenliste.die derLandeswahlletter mit der in der Anlage

ASt 6 enthaltenen E-Mail vom selben Tag beantwortete. In seiner Antwort wies der Landes-

wahlleiter erneut auf die rechtlichen Bedenken gegen die Zulässigkeit hin und regte eine

umfassende Beratung durch ihn unter Beteiligung der Fachbehördenin angemessener Frist

an.

Mit einer E-Mail vom selben Tag, die ebenfalls in der Anlage ASt 6 enthalten ist, teilte der

Beteiligte zu 3 b) mit, dass die rechtlichen Bedenken zur Kenntnis genommen und juristisch

geprüftworden seien.

S.Anzeige und Inhalt der Volksinitiative

Mitdem als

AnlageASt7,Blatt1,

beigefügtenSchreiben vom 5. August 2019, das am selben Tage bei dem Antragsteller ein-

ging, zeigten die Initiatoren den Beginn derSammlung von Unterschriften fürdie Volksiniti-

ative „Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verbindlich machen - Mehr Demokratie
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vor Ort" an. Darin wurden die unter 3 a) bis c) genanntenPersonen als Vertrauenspersonen

benannt.

Gegenstand derVolksinitiative istdie als

Anlage ASt 7, Blatt 2,

beigefügte Befassung mit einem Gegenstand der politischenWillensbildung (andere Vor-

lage im Sinne von Artiket 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 HV), die zusammen mit dem vorge-

nannten Schreibenvom 5.August2019eingereichtwurde. Diese Vorlage hat denfolgenden

Inhalt:

„Senat und Bürgerschaftunternehmen unverzüglichalle notwendigen Schritte, damit in Bezirksan-

gelegenheiten rechtlich fürBezirk und Senat Bürgerentscheide bindend sind. BQrgerbegehren

dürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- bzw, verhindert werden.

Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahmevon Bürgerbe-

gehren dürfennur im Wegeeines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden."

Zusammen mit dieserVorlagewurde die als

AnlageASt7,Blatt3,

beigefügteBegründungmit folgendem Inhalteingereicht:

„Begründung

Bürgerbegehren und Bürgerentscheidewerden in Hamburg immer wieder - in erster Linie vom

Senat -im Vorfeld ausgebremst, ausgehebelt oder durch widersprechende Maßnahmenunter-

.laufen.Dies wollen wir ändern.

In Bezirksangelegenheiten sollen fürBezirk und Senat daher Bürgerbegehrenrechtlich verbindlich

und Bürgerentscheidefur das Verwaltungshandeln von Bezirk und Senat rechtlich bindend sein.

Bezirksangelegenheiten sind diejenigen Bedürfnisseund Interessen, die durch ihren spezifischen

Bezug zum Bezirk allen Einwohnern des Bezirks gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben

oder -wohnen betreffen.

Ein Bürgerentscheidoder der Beschluss überdie Annahme eines Bürgerbegehrensmüssenun-

verzüglichumgesetzt werden.

Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahmevon Bürgerbe-

gehren dürfen nur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden. Das heißt,dass

,die Verwaltung Hamburgs einen entsprechenden BQrgerentscheid oderihren Beschluss überdie

Annahme eines solchen Bürgerbegehrensnicht mehr abänderndarf.
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Den Bürgern sollte eine abschließendeEntscheidung in Bezirksangelegenheiten durch Bürger-

entscheid durch Maßnahmendes Senats nicht mehrentzogen werden können,wenn das Bürger-

begehren zulässigist. Daher dürfenBürgerbegehrenabdem Tag ihrerAnmeldung nicht mehr be-

bzw. verhindert werden.

Die Bindungswirkung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden gegenüberBezirk und Senat

ermöglichtdie direkte und wirksameTeilhabeder Bürgeranpolitischen Entscheidungen in örtli-

chen Angelegenheiten ihres Bezirks."

4. Sammlung der Unterschriften und Zustandekommen der Volksjnitiative

Nach Einreichung der Anzeige bei dem Antragsteller sammelten die Beteiligten zu 3 unter

VerwendungdeszusammenmitdemSchreibenvom5.August2019eingereichtenundals

AnlageASt7,Blatt 2,

beigefügtenUnterschriftslistenmustersUnterschriftenzurUnterstützungderVolksinitiative.

Am 5. August 2019 teilte der PräsidentdesÄntragstellersmit dem als

AnlageAStS

beigefügtenSchreiben der PräsidentinderBeteiligten zu 2 mit, dass dem Antragstellerder

Beginn der Unterschriftensammlung angezeigt worden sei.

Am 1. Februar2020 reichten die Beteiligten zu 3 bei dem Antragsteller Unterschriftenlisten

ein, die nach ihrenAngaben 14.042 Unterschriftenenthalten,wasdieBeteiligten in dem als

AnlageAStQ

beigefügtenSchreiben vom selben Tag erklärten.

Die Prüfung der Unterschriftenlisten durch das zuständige Bezirksamt ergab, dass die für

das Zustandekommen der Volksinitiative erforderlichen 10.000 Unterschriften von zur Bür-

gerschaft Wahlberechtigten vorlagen. Die Unterschriftenprüfungwurde nach Erreichen der

erforderlichen Anzahl von 10.000 Unterschriften abgebrochen.

Daraufhinstellte der Antragsteller in seiner Sitzung am 25. Februar 2020, derenNieder-

schrift als

AnlageAStlO

beigefügtist, das Zustandekommen der Volksinitiativefest.
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Die Mitglieder der Beteiligten zu 2 wurden hierüberdurch die als

AnlageASt11

beigefügteDrucksache 21/20264 vom 25. Februar 2020 unterrichtet.

5. Keine Beschlussfassung im SinnederVorlagederVolkinitiative

Die Beteiligte zu2 befasste sich in der Folgezeit gemäß§5a VAbstG mit demAnliegen der

Volksinitiative und überwiesdiese in ihrer Sitzung vom 1. April 2020 in ihren Ausschuss für

Verfassung, Geschäftsordnung und Wahlprüfung. In dessen öffentlicher Sitzung vom

12. Mai 2020wurden den Beteiligten zu 3 gemäß§5a Absatz 1 Satz 3 VAbstG Gelegenheit

gegeben,ihr Anliegen zu erläutem.Die Beteiligte zu 2 fasste in der Folgezeit keinen der

VorlagederVolksinitiativeentsprechendenBeschluss;

6. Beantragung des Volksbegehrens

Daraufhin beantragten die Beteiligten zu 3 mit dem als

AnlageASt12

beigefügtenSchreiben, das bei demAntragstelleram 7. Juni 2020einging, ein Volksbegeh-

ren durchzuführen.
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B. Rechtliche Würdigung

I. Zulässigkeit

DerAntrag istzulässig.

Der Antrag ist nach Artikel 65 Absatz 3 Nummer 5 HV, §14 Nummer 5 des Gesetzes über

das Hamburgische Verfassungsgericht vom23. März1982 (HmbGVBI. S. 59, zutetztgeän-

dert am 5. Oktober 2017, HmbGVBI. S. 319, hiernach: HmbVerfGG) sowie §26Absatz 1

Nummer 1 VAbstG statthaft.

Der Antragsteller ist nach §26 Absatz 1 Nummer 1 VAbstG zur Antragstetlung berechtigt

und nach §5Absatz4VAbstGauchverpflichtet.

Der Antrag wahrt die Antragsfrist des §26 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1

Nummer 1 VAbstG. Die Unterschriftenlisten wurden am 1. Februar 2020 eingereicht. Die

Frist fürdie Beschlussfassung der Beteiligten zu 2 gemäß§6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG

begann folglich am 2. Februar 2020. Die viermonatige Frist lief auf Grund der Berechnung

nach Tagen (vgl. §31a Absatz 1 Satz 2 VAbstG i.V.m. §191 BGB) am 31. Mai 2020 ab. Die

Monatsfristfürdie Beantragung des Volksbegehrens begann daher gemäß§6 Absatz 1

Satz 2 VAbstG am 1. Juni 2020 und endete gemäß§31a Absatz 1 Satz2 VAbstG i.V.m.

§191 BGB am 30. Juni 2020. DieAntragsfrist gemäß§26 Absatz 2 Satz 1 VAbstG wird

somit mit Ablauf des 30. Juli2020 enden.

w II. Begründetheit

DerAntrag ist begründet.

Das Volksbegehren ist nach Artikel 50 Absatz 6 Satz 1 HV in Verbindung mit §26 Absatz 1

Nummer 1 MmbVAbstG nicht durchzuführen, da die von der Volksinitiative beabsichtigte

„andereVorlage" im Sinnevon Artikel 50 Absatzl Satz 1 Variante 2 HV nieht mit höherran-

gigem Recht vereinbar ist.

Mit der Vorlage werden nämlich in verfassungsrechtlich unzulässigerWeiseVerfassungs-

und Gesetzesänderungen angestrebt, ohne dass hierfürnach Artikel 50 Absatz 1 Satz 1

Variante 1 HVein GesetzesentwurfzumGegenstandderVolksinitiativegemachtworden ist

[hierzu unter 1.]. Ferner liegt einVerstoßgegen höherrangigesRecht vor, weil die Volksini-

tiative durch die gewählteBefassungsform der „anderen Vorlage" nach Artikel 50 Absatz 1
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Satz 1 Variante 2 HV das Quorum füreine VerfassungsänderunggemäßArtikel 50 Absatz

3 Satz 11 HV umgehen würde,wenn die Volkstnitiative das Stadium eines Volksentscheids

erreichen würde[hierzuunter 2.]. Zudem wärenzu der Umsetzung der Vorlage der Volks-

initiative Rechtsänderungen erforderlich, die mit dem Demokratieprinzip in Artikel 3 HV

[hierzu unter3.], mit dem Rechtsstaatprinzip in Artikel 3 HV[hierzu unter 4.] sowie mit dem

Strukturmerkmal der Stadtstaatlichkeit in der HamburgerVerfassung in Artikel 4 HV [hierzu
unter 5.] unvereinbar sind. Darüberhinaus verletzt die Vorlage derVolksinitiative den Grund-

satz der Gleichwertigkeit von unmittelbarer und mittelbarer Volksherrschaft in der Verfas-

sung und verstößtgegen deren Grundentscheidung zugunsten der repräsentativenDemo-

kratie [hierzu unter 6.]. Ferner liegtein Verstoßgegendas aus dem Demokratieprinzip fol-

gende Kopplungsverbot vor [hierzu unter 7.]. Schließlichverstößtdie Vorlage der Volksiniti-

ative gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Abstimmungsklarheit und -wahrheit im

Volksabstimmungsrecht [hierzu unter 8.].

1. Verfassungsrechtlich unzulässigeGesetzesänderungendurch die gewählteBe-

fassungsform der„anderenVorlage"

Es verstößtgegen höherrangigesRecht in der Verfassung der Freien und Mansestadt Ham-

burg, dass die Vorlage der Volksinitiative nach ihrem Abstimmungsgegenstand Ziele im

Wege einer„Befassun9 mit bestimmten Gegenständender politischen Willensbildung (an-
dere Vorlage)" im SinnevonArtiket50Absatz1Satz 1 Variante 2 HV, §2 Absatz 1 Satz 1

Variante 2 VAbstG anstrebt, obwohl diese Ziele tatsächlichnurim Wege von Verfassungs-

und Gesetzesänderungen erreicht werden können, die im Rahmen des Volksgesetzge-

bungsverfahrens nur in der Befassungsform einer Gesetzvorlage nach Artikel 50 Absatz 1

Satz 1 Variante 1 HV, §2 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 VAbstG zulässigsind. Im Einzelnen:

a) DieVolksinitiative verfolgt drei Ziele: Bürgerentscheidein Bezirksangelegenheiten fürBe-

zirk und Senatsollen künftig „rechtlich bindend" sein, Bürgerbegehrensollen ab dem Tag

ihrer Anmeldung nicht mehr „be- bzw. verhindert werden" dürfen und erfolgreiche Bürger-

entscheide oder Beschlüsseder Bezirksversammlungen überdie Annahme von Bürgerbe-

gehren sollen nur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerdendürfen.

DieseZiele werden von der Volksinitiative nach dem gewähltenGegenstand der Volksiniti-

ative nichtdurch die Vorlageeines Gesetzesentwurfs verfolgt,mitdem die hierzu erforder-

lichen Rechtsänderungenvorgeschlagen werden, sondern sollen durch den Abstimmungs-

gegenstand der „Befassung mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung

(andere Vorlage)" im Sinne von Artikel 50 Äbsatz1 Satz 1 Variante 2 HV, §2 Absatz 1 Satz
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1 Variante 2 HmbVAbstG erreicht werden. Als Instrument zur Umsetzung der Ziele der

Volksinitiative ist in dem Text der Vorlage der Volksinitiative nämlichallein formuliert [Her-

vorhebung durch den Unterzeichner]:

„Senat und Bürgerschaftunternehmen unverzüglichaile notwendigen Schritte, damit in Bezirksan-

gelegenheiten rechtlich fürBezirk undSenat Bürgerentscheide bindendsind. BQrgerbegehren

dürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- bzw. verhindert werden.

Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahme von Bürgerbe-

gehren dürfennur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden."

Die Ziele der Volksinitiative konnen jedoch nurdurch Änderungender Hamburgischen Ver-

fassung, des HamburgisGhen Verwaltungsorganisattonsrechtssowie der gesetztichen Re-

gelungen zu Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidenerreicht werden, da nach dem Wort-

laut derVorlage nicht nur eine allgemeinepolitische Zielvorgabefürden Senat und die Bür-

gerschaft angestrebt wird, sondern eine rechtliche Verpflichtung der Staatsorgane auf die

Ziele der Volksinitiative. Hierfürsprechen insbesonderedie Formulierungen „rechtlich bin-

dend"sowie „nicht mehr geändertwerden dürfen" in der Vorlage. Auch der beabsichtigte

Vorbehalt, dass erfolgreiche Bürgerentscheideoder Beschlüsseeiner Bezirksversammtung

über die Annahme von Bürgerbegehren nur durch „neue Bürgerentscheide abgeändert"

werden dürfen,verdeutlichtdasZiel der Erzeugung umfassender Rechtspflichten.

Die Verbindlichkeit der gewählten anderen Vorlage folgtzudem daraus, dass die Vorlage,

wenn sie das Stadium eines erfolgreichen Volksentscheids erreichen würde,gemäßArtikel

50 Absatz 4aSatz 1 HV Bürgerschaftund Senat binden würden.

b) DieZiele der Vorlage der Volksinitiative könnenjedoch tatsächlichnur durch umfassende

Änderungender HamburgischenVerfassung[hierzu unteraa)], desVerwaltungsbehörden-

gesetzes [hierzu unter bb)], des Bezirksverwaltungsgesetzes [hierzu unter cc)]sowie des

Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetzes [hierzu unter dd)] durch Gesetz erreicht wer-

den.

aa) In der Hamburgischen Verfassung müsstedie in Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV geregelte

Kompetenz des Senats zur Führung und Beaufsichtigung der Verwaltung modifiziert wer-

den.

Nach Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV führtund beaufsichtigt der Senat die Verwaltung. Die

von den Verfassungsgebern gewählte Formulierung hat zur Folge, dass dem Senat kein

Akteur bei derAusübungseiner Kompetenzen neben- oder übergeordnetsein kann (David,
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Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Aufl. 2004, Art. 33, Rn. 18). Die Kom-

petenz aus Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV beschränktsich dabei nicht auf eine Richtlinien-

kompetenz des Senats gegenüberder Verwaltung. Vielmehr kann der Senat die „Führung

und Beaufsichtigung" derVerwaltung auch durch konkrete Weisungensowie durch die ei-

genständigeAusführung der Verwaltungstätigkeit im Wege der Evokation bewirken, was

einfachgesetzlich durch §1 Absatz 4 des Gesetzes überVerwaltungsbehördenvom 30, Juli

1952 (HmbBL l 2000-a,zuletztgeändertam 30. 3.2017, HmbGVBI. S. 86, hiernach:

VerwBehG)sowie durch §42 des Bezirksverwaltungsgesetzes vom 6. Juli 2006 (HmbGVBI.
S.404,ber. S. 452, zuletztgeändertam 12.5.2020, HmbGVBI. S. 255,hiernach: BezVG)

umgesetztwird (zum Vorstehenden: David, a.a.O., Rn. 19). DasWeisungs- und Evokations-

recht steht dem Senat demnach als Instrument zur Führung und Beaufsichtigung der Ver-

waltung zu (David, in: ders./Stüber,Verfassungder Freien und Hansestadt Hamburg, 2020,

Art.56,Rn.25).lmGegenzugträgtderSenat9egenüberderBürgerschaftdieVerantwor-

tung fürdie gesamte Verwaltung (David, a.a.O., Rn. 23). Das Evokations- und Weisungs-

rechtstehtinsofern in einem unmittelbaren Zusammenhang mit seiner parlamentarischen
Verantwortung (David, a.a.O.,Rn. 26). Es dient dem Senat als Instrument, mit dem er die

Einlösungdieser parlamentarischenVerantwortung sicherstellen kann (Davjd, a.a.O., 2020,

Art.56, Rn.25).

Die von Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV in Bezug genommenen Behördensinddabei nicht

nurdie Fachbehörden,sondern auch die Bezirksämter,die dieVerfassung in Artikel 4 Ab-

satz 2 HV als VenA/altungseinheiten fürTeilgebiete der Stadt ausgestaltet (David, a.a.O.,

Rn. 21). Der Senat kann auch ihnen Weisungen erteilen, ihre Angelegenheiten evozieren

und sich dabei auch gegenüberden Bezirksversammlungen trotz der Unabhängigkeit ihrer

Mitglieder durchsetzen (David, a.a.O., Rn. 21; ders., a.a.O., 2020, Art. 56, Rn. 26, m.w.N.).

Mit den Instrumenten der EvQkation und der Weisung kann derSenatinsbesondere Kon-

flikte widerstreitender Interessen sowohl zwischen den Bezirken als auch zwischen Bezirks-

und Landesebeneauflösen(vgl. David, a.a.O.,2020,Art. 56, Rn. 25).

Die Rechte des Senats zur Führung und Beaufsichtigung der Verwaltung nach Artikel 33

Absatz 2 Satz 2 HV werden durch die Vorgaben in Artikel 57 Satz 2 HV ergänzt:Nach dieser

Vorschrift grenzt derSenat die einzelnen Verwaltungszweige gegeneinander ab, was er

durch Zuständigkeitsanordnungen oder im Wege der Evokation vollziehenkann (David,
a.a.O., 2020, Art. 56, Rn 25). Hinsichtlich der Aufgaben der Bezirksämterbesteht ferner die

einfachgesetzliche Vorgabe in §2 BezVG, nach der der Senat die Verwaltungsaufgaben,

die von den Bezirksämterndurchführensind, von denen abgrenzt, die vom ihm selbstwahr-

genommenwerden oderdie den Fachbehördenübertragenwerden. Mit der Evokation einer
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im Ausgangspunkt den Bezirksämternzugewiesenen Aufgabe entzieht der Senat dem Be-

zirksamt hierfürwiederum die Zuständigkeit(David, a.a.O, 2020, Art. 56, Rn26). Erentzieht

diesen Gegenstand dadurch auch der Bezirksversammlung (vgl. §19 Absatz 2 Satz 2 Be-

zVG) und infolgedessenauch einer Entscheidung durch Bürgerbegehren undBürgerent-

scheid (vgl. §32 Absatz 1 BezVG). Durch diese Regelungen, die ihre verfassungsrechtliche

Grundlage in Artikel 57 Satz 2 HV finden und die ferner dem Prinzip der Stadtstaatlichkeit

inArtikel4Absatz 1 HVzuzurechnen sind [hierzu im Folgenden unter4.], wird gewährteistet,

dass der Senat seine Kompetenzzur FührungderVerwaltung gegenüberden Bezirksäm-

ternWahrnehmen kann(vgl. David,a.a.O.,2020,Art.56.Rn26).

ümdas Ziel der Vorlage der Volksinitiative zu erreichen, bezirkliche Bürgerbegehren und

Bürgerentscheidedem Weisungs- und Evokationsrecht des Senats - dasseine Grundlage

in der parlamentarischen Verantwortung des Senats fürdie Verwaltungsträgerfindet - zu

entziehen und im Sinne der Vorlage „rechtlich bindend" auszugestalten, müsstederin der

Verfassung in Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV verankerte Steuerungs- und Weisungszusam-

menhang zwischen Senat und den Verwaltungsbehörden(einschließlichder Bezirksämter)

dergestalt modifjziert werden, dass von der Führungund Beaufsichtigung durch den Senat

diejenigenAngelegenheiten ausgehommen werden, diein den Bezirken (Artikel 4 Absatz2

HV)durch Bürgerentscheidebeschlossenwordensind. DieseÄnderungkannindessen nur

durch ein verfassungsändemdes Gesetz erfolgen,da Artikel 51 Absatz 1 HV vorschreibt,

dass die Verfassung nur durch ein Gesetz geändertwerden kann,das den Wortlaut der

Verfassung ausdrücklichändertoder ergänzt.

Die im Falle derbeschriebenen ÄnderungvonArtikel 33Absatz 2 Satz 2 HV entstehende,

partielle Unterbrechung des Steuerungs- undWeisungszusammenhangszwischen dem Se-

nat und den betroffenen Angelegenheiten hätteallerdings erhebliche Auswirkungen aufdie

demokratische Legitimation dieser Entscheidungen, da der Senat fürdiesen Bereich parla-

mentarisch nicht mehr verantwortlich gehalten werden könnte [hierzu im Folgenden aus-

führlichunter3.].

bb) Die von der Volksinitiative begehrte Rechtspflicht macht zudem eine Anderung von §1

Absatz4 VerwBehG erforderlich, der eine einfachgesetzliche Konkretisierung des Rechts

des Senats zur Verwaltungsführungaus Artike! 33 Absatz 2 Satz 2 HV darstellt. Nach dieser

Regelung kann der Senat allgemein und im Einzelfall Weisungen erteilen und Angelegen-

heiten selbst erledigen, auch soweit eine Fachbehördeoder ein Bezirksamtzuständig ist

(sogenanntes Weisungs- und Evokationsrecht). Auch in diese Vorschrift müssteeine Aus-
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nahme fürerfolgreiche Bürgerentscheideauf Bezirksebene und fürBeschlüsseder Bezirks-

versammlungen überdie Annahme von Bürgerbegehren eingefügtwerden, die diese von

Weisungen des Senats sowie von einer Erledigung der betroffenen Angelegenheit durch

den Senat ausnimmt.

cc) Ferner sind Anpassungen des Bezirksverwaltungsgesetzes erforderlieh, um die Ziele

derVolksinitiative zur Bindungswirkung erfotgreicher Bürgerentscheideoder Beschlüsseder

Bezirksversammlungen überdieAnnahme von Bürgerbegehrenzu gewährleisten.

Zunächstmüssten die Regelungen in §§42 bis 45 BezVG angepasst werden. Nach §42

Satz 1 BezVG unterstehen die Bezirksämtereiner Aufsicht nach Maßgabeder§§43bis46

BezVG. Gemäß§42Satz2 BezVG bleibthiervondiein§1 Absatz:4VerwBehGgeregelte

Befugnis desSenats unberührt,allgemein oder im Einzelfall Weisungenzu erteilen und An-

gelegenheiten selbst zu erledigen. Diese Vorschrift müssteentsprechendden zuvor unter

bb) dargestelltenAnderungen von §1 Absatz4 VerwBehG angepasstwerden.

§45 BezVG gestaltet die Mittel der Rechts- und Fachaufsicht konkret aus. Diese werden

durch Fachanweisungen und Weisungen im Einzelfall durch die zuständigen Fachbehörde

(§44BezVG) wahrgenommen. Dieser Regelungsrahmen zur Fach- und Rechtsaufsjcht

müsstedurch die Einführungvon Ausnahmen fürerfolgreiche Bürgerentscheideund fürBe-

schlüsseder Bezirksversammlungen überdie Annahme von Bürgerbegehren umgestaltet

werden.

Das von der Bürgerinitiativebeabsichtigte Ziel, dass „Bürgerbegehren[...] ab dem Tag ihrer

Anmeldung nicht mehr „be- bzw. verhindert"werden [dürfen]"machtzudem eineAnpassung

der Regelungenin §32 BezVG erforderlich, mit dem die verfahrensrechtlichen und materi-

ellen VorgabenfürBürgerbegehrenund BürgerentscheideaufBezirksebeneaufgestelltwer-

den. Die Regelung enthältformelle und materiell-rechtliche Voraussetzungen fürbeide In-

stitute. Insbesondere entscheidet gemäß§32 Absatz 4 BezVG das Bezirksamt überdie

Zulässigkeiteines Bürgerbegehrens(§32 Absatz4 BezVG) amMaßstabder gesetzlich de-

finierten verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Vorgaben.Das anschtießendeVer-

fahren wird durch §32 Absätze5bis 11 BezVG geregelt.

Das maßgeblicheInstrument zur Absicherung der Rechtmäßigkeitder Bürgerbegehrenund

Bürgerentscheide ist insofern die Anzeigepflicht sowie die Entscheidung des Bezirksamts

überdie Zulässigkeiteihes Bürgerbegehrensin§32 Absatz 4 BezVG [hierzu im Folgenden

ausführlichunter 6.]. Dieser Zulassungsvorbehalt müssteaufgehoben werden, um das von
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derVorlage bestimmte Ziel.dass „Bürgerbegehren[...] ab dem Tag ihrer Anmeldung nicht

mehr„be- bzw. verhindert"werden [dürfen]", rechtsverbindlich umzusetzen.

Ferner wäreauch eineÄnderungder Regelung in §32 Absatz 7 BezVG erforderlich. Das

Recht der Bezirksversammlung, das Bürgerbegehren in einer abgeänderten, mit der Initia-

tive abgestimmten Form zu übernehmen(§32Absatz 7 Satz 1 BezVG) oder eine eigene

Vorlage beizufügen(§32AbsatzZSatz 2 BezVG) könnteals „Be- bzw.Verhinderung" eines

Bürgerbegehrensverstanden werden und wäredamit nach dem Wortlaut der Vorlage nicht

mehr zulässig.

Zudem müssteauch §21 BezVGangepasstwerden. Nach dieserVorschriftistdie Bezirks-

versammlung an Recht und Gesetz, den Haushaltsbeschluss, Globalrichtlinien naöh§46

BezVG, Zuständigkeitsanordnungenund sonstige Entscheidungen des Senats sowie Fach-

anweisungen und Einzelweisungen nach §45 BezVG gebunden. Da gemäß§32 Absatz 1

die Gegenständevon Bürgerbegehrenund Büigerentscheidauf die Angelegenheiten, in de-

nen die Bezirksversammlung Beschlüssefassen darf, begrenztwerden, finden dieVorga-

ben des §21 BezVG auch auf Bürgerbegehren und BürgerentschejdAnwendung (David,
a.a.0., 2020, Art. 56,Rn. 22).Um derVorlage derVolksinitiativezu entsprechen, müsste

deshalb auch in §21 BezVG geregeltwerden, dass im Falle von erfolgreichen Bürgerent-

scheiden eine Bindung an sonstige Entscheidungen des Senats sowie Fachanweisungen

und Einzetweisungen nach §45 BezVG nicht besteht.

dd) Darüberhinauswärenauch Anpassungen desGesetzeszur Durchführungvon Bürger-

begehren und Bürgerentscheidin den Bezirken (Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetz)
vom 27. Januar 2012 (HmbGVBI. 2012, S. 28, zuletzt geändertam 12.5.2020, HmbGVBI.

S. 255, hiernach: BezAbstDurchfG) und derVerordnung zur Durchführungdes Bezirksab-

stimmungsdurchführungsgesetzes (Bezirksabstimmungsdurchführungsverordnung) vom

26. August 2014 (HmbGVBI. 2014, S. 393, zuletzt geändert am: 12. Mai 2020,

HmbGVBI. S. 255, hiernach: BezAbstDurchfVO)erforderlich, umdieZielederVolksinitiative

zu erreichen. Diese Regelwerke wärenentsprechend derzuvor dargelegten erforderlichen

Änderungendes §32BezVG anzupassen. Diesgilt insbesondere fürdie Regelungen in§4

BezAbstDurchfG überdiePrüfungderZulässigkeitdesBürgerbegehrenssowiefürdieRe-

gelung §11 Absatz 2 BezAbstDurchfG überdie Informationspflicht bei Änderungenvon

durch Bürgerentscheidzustandegekommenen Entscheidungen durch den Senat.
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b) Obwohl demnach dieZiele der Volksinitiative nurdurch die dargestellten Änderungender

Hamburgischen Verfassung,des Verwaltungsbehördengesetzes, des Bezirksverwaltungs-

gesetzes, des Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetzes und der Bezirksabstimmungs-

durchführungsverordnung erreicht werden köhnen, haben die Initiatoren keinen entspre-

chenden Gesetzesentwurfvorgelegt,sondern als Gegenstand der Initiative eine „Befassung

mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung (andere Vorlage)" im Sinne

von Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 HV, §2 Abs. 1 Satz 1 Variante 2 HmbVAbstG

gewählt. Mit dieser sollen Senat und Bürgerschaftverpflichtetwerden, „unverzüglich alle

notwendigen Schritte" zu unternehmen, um die beschriebene Zielezu erreichen. Anders

gewendet werden Senat und Bürgerschaftaufgefordert - und wärenhierzu im Falle eines

erfolgreichen Volksentscheids nach Artikel 50 Absatz 4a Satz 1 HV auch verfassungsrecht-

lichverpflichtet—die tnhaltlichen Vorgaben derVorlage umzusetzen, was nur durchein Ge-

setzderBürgerschafterreichtwerdenkann.

DiesesVorgehenderVolksinittativeistverfassungsrechtlichunzulässig.ZwarhatdasHam-

burgische Verfassungsgericht es in der Vergangenheit fürzulässiggehalten,dass die Bür-

gerschaft durch eine Volksinitiative ohne einen eigenen Gesetzesentwurf zu Gesetzesän-

derungen aufgefordertWird (vgl. Hamburgisches Verfassungsgericht, Urt. v. 22.04.2005,

5/04,juris,Rn.75):

„Auch diese Aufforderung enthältkeinen eigenen Gesetzesentwurf, sie ist vielmehr als Aufforde-

rung an Senat und Bürgerschaft zu verstehen, ihrerseits entsprechende Gesetzesänderungen

einzuleiten. Ein derartiges Vorgehen ist eine Befassung mit bestimmten Gegenständender politi-

schen Willensbildung und mithin zulässig."

Nach dem damaligen VerfassungsrechtwäreeinesotcheVotksinitiativejedoch im Fall eines

erfolgreichen Volksentscheids fürSenat und Bürgerschaftauch nicht rechtsverbindlich ge-
wesen, da in Artikel 50 HV in der bis zum 23. Dezember 2008 geltenden Fassung eine

solche verfassungsrechtliche Verbindlichkeit von Volksentscheiden über„andere Vorlagen",

nicht geregeltwar. Es handelte sich nach damaliger Rechtslage insofern um eine politische
Aufforderung, die von Senat und Bürgerschaftnach eigenem Ermessen behandelt werden

konnten. In der bis zum 23. Dezember 2008 gettenden Fassung des Ariiikels 50 HV war

einem Volksentscheid übereine „andere Vorlage",insofern die Wirkung eines Bürgerschaft-

lichen Ersuchens an den Senat beizumessen. Eine überdiepolitische Wirkung hinausge-

hende rechtliche Bindungswirkung bestand nicht (vgl. Hamburgisches Veri'assungsgericht,

Urt. v. 30.11.2005, 6/04, juris, Rn. 59 ff).
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Seit dem 24. Dezember 2008 sind jedoch auch „andere Vorlagen" fürSenat und Bürger-

schaftverfassungsrechtlich verbindlich (vgl. Artikel 50 Äbsatz4ain der Fassung des Geset-

zes vom 16.12.2008, HmbGVBI. 2008, S. 431):

„(4a) 1Ein Volksentscheid übereine andere Vorlage bindet Bürgerschaftund Senat. 2Die Bindung

kann durch einen Beschlussder Bürgerschaftbeseitigt werden. 3Der Beschlussist im Hamburgi-

schen Gesetz- und Verordnungsblattzu verkünden. 4Er wird nicht vor Ablauf von drei Monaten

nach seiner VerKündungwirksam. 5Absatz 4 Sätze2 bis 5 ist sinngemäßanzuwenden."

Damit wurde die Systematik des Volksabstimmungsrechts geändert.Mit der Einführungdes

Absatzes 4a inArtikel 50 HV haben andere Vorlagen eine verfassungsrechtliche Bindungs-

wirkung erhalten. Bei einem erfolgreichen Volksentscheid müssenBürgerschaftundSenat

das in der anderenVorlage konkret bestimmteAnliegen umsetzen. Die Bindungswirkung

kann allein durch einen Beschluss der Bürgerschaftaufgehoben werden, wobei dieser Be-

schluss unter dem Vorbehalt eines fakultativen Referendums steht (Artikel SOAbsatz 4a

Satz 5 in Verbindung mit Absatz 4 Sätze2 bis 5 HV).

Durch die Annahme der vorliegenden Volksinitiative im Rahmen eines Volksentschejds

würdedeshalb eine verbindliche Rechtspflicht fürSenat und BürgerschaftzurÄnderungder

zuvordargelegtenRegelungenderHamburgischenVerfassung,desVerwaltungsbehörden-

gesetzes, des Bezirksverwaltungsgesetzes, des Bezirksabstimmungsdurchführungsgeset-

zes und der Bezirksabstimmungsdurchführungsverordnung entstehen, da andernfalls die

ZielederVorlagenichterreichtwerdenkönnten.

Diese Rechtspflicht könntegemäßArtikel 50 Absatz 4a Satz 2 HVwiederum nur durch einen

Beschluss der Bürgerschaftbeseitigt werden. Ein solcher Beschluss würdeallerdings nicht

vor Ablauf von drei Monaten nach seiner Verkündungwirksamwerden (ArtikelSOAbsatz 4a

Satz 4 HV). Zudemsteht einsolcher Beschluss gemäßArtikel50 Absatz 4a Satz 5 HV in

Verbindung mit Artikel 50 Absatz 4 Sätze2 bis 5 HV unter dem Vorbehalt eines fakultativen

Referendums: Innerhalb dieser Frist könnenzweieinhalb vom Hundert derWahlberechtigten

einen Volksentscheid überdenÄnderungsbeschluss.derBürgerschaftverlangen. Indiesem

Fall tritt der Beschluss nicht vor Durchführung des Volksentscheids in Kraft und das Volk

entscheidet abschließendin dem Volksentscheid überden Beschluss zur Aufhebung der

Bindungswirkung der anderen Vorlage.

Der konkretelnhalt des zur Umsetzung dervortiegenden Vortage erforderlichen Änderungs-

gesetzes, mit dem die Hamburgische Verfassung, das Verwaltungsbehördengesetz, das

Bezirksverwaltungsgesetz und das Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetzesgeändert
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werden, müsstedurch Senat oder Bürgerschaftformuliert und zum Gegenstand eines ent-

sprechenden Gesetzgebungsverfahrens der Bürgerschaftgemacht werden.

Dieses Änderungsgesetzhatte aber weder der Volksinitiative zugrunde gelegen, noch wäre

es Gegenstand des Volksbegehrens und des Volksentscheids geworden. Es hättedemnach

den Stimmberechtigten bei der Abstimmung nicht vorgelegen. Dies widerspricht insbeson-

deredem in der Volksgesetzgebung geltenden verfassungsrechtlichen Grundsatz der Ab-

stimmungsklarheit und -wahrheit [hierzu auch im Folgenden unter 8.]. Die an derAbstim-

mung teilnehmenden Stimmberechtigten würdenzwardie Bürgerschaftzu Gesetzesände-

rungenverpflichten,dergenauelnhaltderzuerlassendenGesetzewäreihnenjedochnicht

bekannt. Insbesondere bliebe den an der Abstimmung teilnehmenden Stimmberechtigten

verborgen, dass das Volksbegehren bzw. derVolksentscheid umfassende gesetzliche Än-

derungen, insbesondereauchderVerfassung, erforderlich machenwürden.

Ferner könntedie Bürgerschafteinsolches Gesetz, zu dessen Erlass sie durch einen er-

folgreichen Volksentscheid übereineandere Vorlage verpflichtet wäre, nicht wieder durch

Gesetz aufheben, ohne die Bindungswirkung nach Artikel 50 Absatz 4a Satz 1 HV zu ver-

letzen. Sie müsstehierzu zuvor einen Beschluss nach Artikel 50 Absatz 4a Satz 2 HV zur

Beseitigung der Bindungswirkungerlassen, was nur in den zuvor beschriebenen Grenzen

desArtikels 50 Absatz4aSätze2bis 5 HVmöglichist.

Dass die Mitglieder der Bürgerschaftkraft der Bindungswirkung nach Artikel 50 Absatz 4a

Satz 1 HV einer im Votksentscheid angenommenen „anderen Vorlage" im Sinne von Artikel

50 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 HV dazu verpflichtetwerden könnten,ein bestimmtesGesetz

zu erlassen, widerspricht überdiesdem fürdie parlamentarische Demokratie konstitutiven

Recht der Abgeordneten der Bürgerschaftaus ArtikelZ Absatz 1 Satz 2 HV auf eine freie

Ausübung ihres Mandats. Nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 HV sind die Abgeordneten der

Bürgerschaft nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden. Diesem

zentralen Verfassungsgrundsatzwidersprächees aber.wenn dieAbgeordneten kraftArtikel

50 Absatz 4a Satz 1 HVdurch einen erfolgreichen VolksentsGheid übereine „andere Vor-

lage" im Sinne desArtikel 50 Absatz 1 Satz 1 Satz2 HVzudem Beschlusseines bestimmten

Gesetzes verfassungsrechtlich verpflichtet werden könnten. Eine solche Verkürzung des

Abgeordnetenrechts ist verfassungsrechtlich auch in keinem anderen Bereich bekannt und

beträfezudem den Wesensgehatt dieses Rechts. Aus diesem Grund sieht das Verfahren

fürGesetzesvorlagen im Sinne von Ari:ikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 HV im Falle eines

erfolgreichen Volksentscheids übereine Gesetzesvorlage gerade nicht eine Pflicht der Bür-
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gerschaft und ihrerAbgeordneten vor, das veri'ahrensgegenständlicheGesetzzu beschlie-

ßen(was den Rechten aus Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 HVwiderspräche),sondern hat nach

Artikel 50 Absatz 3 HV ein unmittelbar volkbeschlossenes Gesetz zur Folge (vgl. Artikel 50

Absatz3Satz10HV).

DarüberhinauskanneineverfassungsrechtlicheZulässigkeitvonanderenVorlagen,diedie

Bürgerschaftzum Erlass von Gesetzen zwingen, in bestimmten Fällen zu unauflösbaren

verfassungsrechtlichen Pflichtenkollisionen führen:Wenn ein Umsetzungsgesetz der Bür-

gerschaft zu einer „anderen Vorlage" zu einem späterenZeitpunkt wiederum zum Gegen-

standeinesvolksbeschlossenenAnderungsgesetzeswürde,dasinTeilennichtdemAuftrag

der vorherigen „anderen Vorlage" entspricht, entsteht ein unauflösbarerKonflikt einander

widersprechender Bindungswirkungen: Das volksbeschlossene Gesetz wäre unmittelbar

wirksam und Unterstündeunmittelbar dem Anderungsschutz nach Ari:ikel 50 Absatz 4 HV,

währendSenat und Bürgerschaftaufgrundder Bindungswirkung der ursprünglichen„ande-

ren Vorlage"gemäßArtikel 50 Absatz 4a HV unverändertverpflichtet blieben, diese wieder

in ein Gesetz umzusetzen.

Aus diesen Grunden stehen seit der Verfassungsänderungdurch das Gesetz vom 16. De-

zember 2008 (HmbGVBI.2Q08, S, 431 2008), dasin Artikel 50 Absatz 4a HV fürBürger-

schaft undSenateine verfassungsrechtliche Bindungswirkung einesVolksentscheidsüber

eine „andere Vorlage"eingeführthat,Gesetzesinitiativen nach Artikel 50 Absatz 1 Satz 1

Variante 1 HV und „andereVortagen" nach Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 VarianteZ HVeinan-

der als „Aliud" gegenüber. Strebt eine Volksinitiativeein Ziel an, das tatsäGhlich nur mittels

gesetzlicherRegelungen umgesetzt werden kann, muss sie den in derVerfassung in Artikel

SOAbsatz 1 Satz 1 Variante 1 HV hierfürvorgesehenenWeg einer Volksinitiative übereine

Gesetzesvorlage wählen.Hierzu kann siesich erforderlichenfalls gemäß§1aVAbstG durch

die Landesabstimmungsleitung umfassend, insbesondere hinsichtlich der verfassungs-,

haushalts- und verfahrensrechtlichenVoraussetzungen, beraten lassen. Die Landesabstim-

mungsleitung beteiligt hierbei die betroffenen Fachbehördenund Senatsämter(§1aSatz 1

VAbstG).

Auch derWorttaut von Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 HV stütztdieses Verständnis,da er beide

Befassungsformen getrennt benennt und diese mit dem Wort „oder" voneinander abgrenzt

(Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 HV, Hervorhebung durch den Unterzeichner):

„Das Volk kann den Erlass, die Änderungoder die Aufhebung eines Gesetzes oder eine Befas-

sung mit bestimmten Gegenständender politischen Wiilensbildung (andere Vorlage) beantragen."
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Mischformen wie die vorliegende Initiative, die mit einer „anderenVorlage" Ziele anstrebt,

die tatsächlich nur durch umfangreiche Verfassungs- und Gesetzesänderungen erreicht

werden können,sind vor diesem Hintergrund verfassungsrechtlich unzulässig.

Soweit in derälterenverfassungsrechtlichen Kommentarliteratur noch ausgeführtist, dass

es dem Volk unbenommen bleibe, anstelle eines eigenen Gesetzesvorschlags die Bürger-

schaft im Rahmen der politischen Willensbildung aufzufordern, ein „bestimmtes Gesetz" zu

erlassen (David, a.a.O., Art. 50, Rn. 36), ist hierin noch nicht die zuvor dargelegte Verfas-

sungsänderungvom Dezember 2008 berücksichtigt.

2. UnzulässigeUmgehung des Quorums TürVerfassungsänderungen

EswidersprichthöherrangigemVerfassungsrecht,dassdievorliegendeVolksinitiativedurch

dieWahl der Befassungsform der„anderenVorlage"imSinnevonArtikel SOAbsatz 1 Satz

1 Variante 2 HV das fürdie Änderungder Verfassung erforderliche Quorum in Artikel 50

Absatz 3 Satz 11 HV umgeht.

Wie zuvor dargelegt muss die BürgerschafteineAnderung von Artikel 33 Absatz 2 Satz 2

HVherbeiführen,umdasangestrebteZielderVolksinitiativeimFalleinesentsprechenden

erfolgreichenVolksentscheidsumzusetzen.HierfürwäreimFalleeinerVolkinitiativemitGe-

setzesvorlage im Sinne von Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 HVim Stadium des Volks-

entscheids gemäßArtikel 50 Absatz 3 Satz 11 HV eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Da

fürdie von der vorliegenden Volksinitiative gewählteBefassungsform der „anderen Vorlage"

im Sinnevon Artikel SOAbsatz 1 Satz 1 Variante 2 HV eine solches Quorum imVerfahrens-

stadium des Volksentscheids inArtikel 50 HV nicht vorgeschriebenist, könntealso - die

Zulässigkeit eines solchen Vorgehens unterstellt - die Bürgerschaft mit einer einfachen

Mehrheit zum Erlass von verfassungsänderndenGesetzen verpflichtet (Artikel 50 Absatz 4a

HV) werden, die im Fall einer ausformulierten Gesetzesvorlage einer Zweidrittelmehrheit

bedurft hätten. Dies stellt eine verfassungsrechtlich unzulässige Umgehung des Abstim-

mungsquorums von Verfassungsänderungendar.

Ein Analogieschluss zu Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 HV in dem Sinne, dass das Erfordernis

einer Zweidrittelmehrheit in derari:igen Fällen auch auf „andere Vorlagen" erstreckt wird,

scheidet aus, da insoweit keine planwidrige Regelungslücke in der Verfassung besteht.

Denn fürVerfassungsänderungen im Volksgesetzgebungsverfahren sind in Artikel 50 aus-

reichende und abschließendeRegelungen im Rahmen der Befassungsform einer Geset-

zesvorlage im Sinne von Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 HV vorgesehen.
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Strebt eine Volksinitiative - wie die Vorliegende - ein Ziel an, das nur durch eine Verfas-

sungsänderung herbeigeführtwerden kann, so muss sie das in der Verfassung hierfür in

Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 HV vorgesehene Verfahren einer Gesetzesvortage

wählen, in dem dasQuorum nach Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 HV gilt. Hierfürspricht im

Ubrigen auch in systematischer Hinsicht die verfassungsrechtliche Vorschrift in Ariiikel 51

Absatz 1 HV, dievorschreibt, dass dieVerfassung nur durch ein Gesetzgeändertwerden

kann, das den Wortlaut der Verfassung ausdrücklichändertoderergänzt.

3. Verstoßgegen das Demokratieprinzip

Die zur Umsetzung der Vorlage der Volksinitiative erforderlichen Rechtsanderungen sind

mitdemaus dem Demokratieprinzip aus Artikel 3 Absatz 1 HV.Artikel 20 Absatz 1 in Ver-

bindung mit Artikel 28 Absatz 1 GG abgeleiteten Erfordernis der demokratischen Verwal-

tungslegitimation nicht vereinbar.

Dasvon der Volksinitiative beabsichtigte Ziel macht - wie zuvor unter 1. dargelegt - eine

Anderung von Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 HV und der Regelungenin §1Absatz 4 VerwBehG

erforderlich.umbezirklicheBürgerbegehrenundBürgerentscheidevondemWeisungs-und

Evokationsrecht des Senats auszunehmen. Dieses Ziel erzeugt jedoch einen verfassungs-

rechtlichenKonflikt mit dem aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten Erfordernis derdemo-

kratischen Legitimation der öffentlichenVerwaltung.

In der Freien und Hansestadt Hamburg werden, ausgehend von der verfassungsrechtlichen

Vorgabe in Artikel 4 Absatz 1 HV.staatliche und gemeindliche Aufgaben nichtgetrennt. Der

Stadtstaat erfülltfürseine Bürgeralte Funktionen, die in Flächenländernauf Land, Kreise

und Gemeinden aufgeteilt sind. GemäßArtikel §4 Absatz 2 HV können allerdings durch

GesetzfürTeilgebiete Verwaltungseinheiten gebildet werden. Dementsprechend wurden

aufdem GebietderFreien und Hansestadt Hamburg durch das Bezirksverwaltungsgesetz

sieben Bezirke geschaffen. Diese sind dekonzentrierte Verwaltungseinheiten der unmittel-

baren Staatsverwaltung Hamburgs (zumVorstehenden: BVerfG, Urt. v. 31.10.1990, 2 BvF

3/89, juris, Rn 2).

Die Bezirksämter,die die Verfassung in Artikel 4 Absatz 2 HV als Verwaltungseinheiten für

Teilgebiete der Stadt ausgestaltet (David, a.a.O.,Rn. 21), unterstehen als Verwaltungsträ-

ger der verfassungsrechtlichen Anforderungeiner hinreichenden demokratischen Verwal-

tungslegitimation. Bezirksämter sind insofern Verwaltungseinheiten und die Bezirksver-

sammlungen sind Verwaltungsausschüsse(David, a.a.O, 2020, Art. 4 Rn. 23). Einbezirkli-

cher Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Bezirksversammlung (§32
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Absatz 11 Satz 1 BezVG und §11 Absatz 1 Satz 1 BezAbstDurchfG). Mit Bürgerentscheiden

wird insofern Staatsgewalt im Bereich der Exekutive ausgeübt(David,a.a.O., 2020, Art. 56

Rn.42).

Nach der ständigenRechtsprechung des Bundesveri'assungsgerichts wird die erforderliche

demokratische Legitimation der öffentlichenVerwaltung materiell durch ihre Bindung an das

parlamentarische Gesetz (sog. sachliche Legitimation) sowie personell-organisatorisch
durch die parlamentarische Wahl der Regierung und den an die Regierung anschließenden

Emennungs- undWeisungszusammenhang innerhalb der öffentlichenVerwaltung herge-

stellt (sog. ununterbrochene Legitimationskette). Ergänztund abgesichert wird die perso-
nelle Legitimationskette durch die parlamentarische Verantwortung der Regierung gegen-
überdem Parlament.wobei dieRegierungkraftdesWeisungsrechtsfürdieihrnachgeord-

neten Verwaltungsträgerparlamentarisch verantwortlich ist. Diese verfassungsrechtlichen

Anforderungen sind unter anderem in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom

31. Oktober 1990 (2 BvF 3/89, Juris, Rn. 36 - 38) dargelegtworden:

„In der durch dasGrundgesetz verfassten freiheitlichen Demokratie der Bundesrepublik Deutsch-

land geht alleStaatsgewaltvom Volk aus. Sie wird vom Volk inWahlen und Abstimmungen und

durch besondere Organeder Gesetzgebung, dervollziehenden Gewalt und derRechtsprechung

ausgeübt-Art.20Abs.1und2GG(BVerfGE44,125<138>;47,253<271f,>).DiesenOrganen

wird die demokratische Legitimation, derer sie bedürfen, damit das Volk durch sie die von ihm

ausgehendeStaatsgewaltausübt,durchWahlenvermittelt. Mitder StimmabgäbebeiWahlen be-

tätigtsich der BürgeralsGlieddesStaatsorgans Volkim statusactivus (vgl. BVerfGE 8,104 <115

f.>; 122 <133>). GemäßArt.28 Abs. 1 Satz 1 GGsind die Grundentscheidung des Art.20 Abs. 2

GGfürdieVo|kssouveränitätunddiedarausfolgendenGrundsätzederdemokratisGhenOrgani-

sation und LegitimationvonStaatsgewaltauchfQrdieverfassungsmäßigeOrdnung in den Län-

dern verbindlich (vgl. BVerfGE 9, 268 <281>; 47, 253 <272>). In den Ländern, Kreisen und Ge-

meinden muss das Volkeine Vertretung haben, die ausallgemeinen, unmittelbaren, freien, glei-
chen und geheimenWahlen hervorgegangen ist (Art.28Abs. 1 Satz 2 GG), [...]

2. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG gestaltet den Grundsatz der Volkssouveränitätaus.Er legt fest, dass

das Volk die Staatsgewalt, deren Trägeres ist, außerdurch Wahlen undAbstjmmungen durch

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausübt.

Dassetzt voraus, dass das Volk einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt

durch diese Organe hat. Deren Akte müssensich daher aufden Willen desVolkes zurückführen

lassen und ihm gegenüberverantwortet werden. Dieser Zurechnungszusammenhang zwischen

Volk und staatlicher Herrschaft wird vor allem durch die Wahl des Parlaments, durch die von ihm

beschlossenen Gesetze als MaßstabdervollziehendenGewalt, durch den parlamentarischen Ein-

flußauf die Politik der Regierung sowie durch die grundsätzlicheWeisungsgebundenheit der Ver-

waltung gegenüberder Regierung hergestellt. Fürdie Beurteitung, ob dabeiein hinreichender

Gehalt an demokratischer Legitimation erreicht wird, haben die in der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 49, 89 <125>) und in der Literatur (vgl. E.-W. Böckenförde,
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Demokratie alsVerfassungsprinzip in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. I, Hei-

delberg 1987, §22 Rdnr. 14) unterschiedenen Formen der institutionellen, funktionellen, sachlich-

inhaltlichen und der personellen Legitimation Bedeutung nichtje fürsich, sondern nur in ihrem

Zusammenwirken. Aus verfassungsrechtlicherSicht entscheidend ist nicht die Form der demokra-

tischen Legitimation staatlichen Handelns, sondern deren Effektivität; notwendig ist ein bestimm-

tes Legitimationsniveau. Dieses kann bei den verschiedenen Erscheinungsformen von Staatsge-

walt im allgemeinen und der vollziehenden Gewalt im Besonderen unterschiedlich ausgestaltet

sein; innerhalb der Exekutive ist dabei auch die Funktionenteilung zwischen der fürdie politische

Gestaltung zuständigen,parlamentarisch verantwortlichen Regierung und derzum Gesetzesvoll-

zug verpflichteten Verwaltung zu berücksichtigen.

a) Organe und Amtswalterderstaatlichen und kommunalen Verwaltung bedürfenzur Ausübung

von Staatsgewalt einer Legitimatjon, die - als eine demokratische - auf die Gesamtheit der Staats-

bürger, das Volk.zurückgeht, jedoch regelmäßignicht durch unmittelbare Volkswahl erfolgen

muss. Nur fürdie Vertretungen der Gemeinden und Kreise schreibt das Grundgesetzim Blick auf

die Bedeutung dieser Gebietskörperschafterials Trägerdezentralisierter öffentlieherVerwaltung

eine unmittelbare personelle Legitimation vor (vgl. BVerfGE 47, 253 <275>; 52,95 <112, 120,

130>). In aller Regel genügtindes ein mittelbarer Legitimationszusammenhang, der durch eine

ununterbrochene Legitimationskette vom Volk überdie von diesem gewählteVertretung zu den

mit staatlichen Aufgaben betrauten Organen undAmtswaltern hergestellt wird (vgl. BVerfGE 77,

1 <40>)."

Innerhalbder HamburgischenVerwaltung, in der kraft Verfassung staatliche und gemeind-

liche Aufgaben nicht getrennt werden, stellt das Weisungs- und Evokationsrecht des Senats

gegenüberden nachgeordneten Verwaltungsträgern einen zentralen Wirkungsmechanis-

musund eine Bedingung der personell-organisatorischen Legitimation der Verwaltung dar.

Wie zuvor unter 1. dargelegtdientdas Weisungs- und Evokationsrecht demSenat als In-

strumentzur Führungund Beaufsichtigung derVerwaltung (Artikel 33 Absatz2 Satz 2 HV).

Der Senat trägt im Gegenzug gegenüberder Bürgerschaftdie Verantwortung fürdie ge-

samte Venvaltung (David, a.a.O., Rn. 23). DasWeisungs- und Evokationsrecht ist demnach

ein Instrument, mit dem der Senat die Einlösung dieser parlamentarischenVerantwortung

sicherstellen kann (David, a.a.O., 2020, Art. 56 Rn25). Uber die Fach- und Rechtsaufsicht

werden zudem die Gesetzesbindung undsomit die sachliche Legitimation der unteren Ver-

wältungsträgergewährleistet.

Die von der Vorlageder Volksinitiative beabsichtigteAbschirmung bezirklicher Bürgerbe-

gehren und Bürgerentscheidegegen das Weisungs-und Evokationsrecht des Senats un-

terbrichtjedoch diesen personell-organisatorischen Legitimationszusammenhang fürdie be-

troffenen bezirklichen Entscheidungen, da der parlamentarisch verantwortliche Senat kei-

nen Einfluss mehr auf diese Entscheidungen ausübenkönnteund hierfürvon der Bürger-

schaft auch nicht mehr verantwortlich gehalten werden könnte.
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Die von derverfahrensgegenständlichenVorlage beabsichtigte Bindung des Senats an be-

zirkliche Bürgerentscheidehättezur Folge, dass fürden Senat als die von der Bürgerschaft

gewähltebzw. bestätigteLandesregierung-wasden Legitimationszusammenhang zu allen

wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburgern erzeugt - rechtlich verbindliche Ent-

scheidungen durch diean der Abstimmung überdenBürgerentscheidteilnehmendenEin-

wohnerinnen und Einwohnereines Bezirks getroffenwerden könnten. Diessteht im Wider-

spruchzu der nachdem Demokratieprinzip erforderlichen Legitimation durch das Wahlvolk

als Subjekt der demokratischen Legitimation.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zur berücksichtigen, dass im Bezirksverwal-

tungsgesetz zwar auf der Eingangsebene des Bürgerbegehrensnach §32AbsatzS Satz 1

und 2 BezVG fürdessen Zustandekommen ein Quorum von drei vom Hundert der wahlbe-

rechtigten Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks (zwei vom Hundert, sofern der Be-

zirk weniger alsSOO.OOO Einwohner hat) vorgesehen ist, auf der Ebene dessich anschtie-

ßendenund maßgebljchen (vgl. §32 Absatz 11 Satz 1 BezVG) Bürgerentscheidsein Zu-

stimmungsquorum jedoch nicht besteht - worin sich im Ubrigen die Hamburger Regelung

von den Regelungen zu den Bürgerbegehrenin allen übrigenBundesländernunterscheidet

(vgl. David, a.a.O., 2020, Art. 56, Rn. 42: dortZustimmungsquorenzwischen 10 und 30 %).

Das „Legitimationsdefizit" der betroffenen Entscheidungen würdeauch nicht durch eine an-

derwettigeparlamentarischeVerantwortlichkeitausgeglichen. Insbesonderesollen nachder

Konzeption derVorlage der Volksinitiative Bürgerentscheidesowohlfürden Senat als auch

den „Bezirk" verbindlich sein, was auch jeglichen Einfluss der Bezirksversammlungen auf

diese Entscheidungen ausschließenwürde:

„Senat und Bürgerschaftunternehmen unverzüglichalle notwendigen Schritte, damit in Bezirksan-

gelegenheiten rechtlich fürBezirk undSenat Bürgerentscheide bindend sind. Bürgerbegehren

dürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- bzw.verhindert werden."

Darüberhinaus sollen die Bürgerentscheidedergestalt änderungsfestausgestaltetwerden,

dass sie allein im Wege eines neuen Bürgerentscheidsgeändertwerden können:

„Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Besehluss des Bezirks überdie Annahme von Bürgerbe-

gehren dürfennur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden."

Damitwärendiese Entscheidungen selbst gesetzlichen Entscheidungen der Bürgerschaft

entzogen. Anders gewendet sollen nach der Konzeption der Vorlage der Votksinitiative er-

folgreiche Bürgerentscheidejeglicher parlamentarischer und exekutiver Kontrolle entzogen

und damit voltständig aus dem parlamentarisch-demokratischen Legitimationszusammen-

hang herausgelöstwerden.
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Dies verstößtgegen das verfassungsrechtliche Gebot einer hinreichenden demokratischen

Legitimation deröffentlichenVerwaltung (vgl. zurverfassungsrechtlichen Unzulässigkeitei-

ner gesetzlichen Bindungswirkung von Bürgerentscheiden gegenüber den Organen der

kommunalen Selbstverwaltung: Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. v. 29.8.1997,

Vf. 8-VII-96, juris, Rn. 79 ff.). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen,dass die von der

Vorlage der Volksinitiative angestrebte Anderungsfestigkeit der Bürgerentscheidedazu füh-

ren könnte, dass den Bezirksämtern, dem Senat und sogar der Bürgerschaftdurch aufei-

nander folgende Bürgerentscheide sukzessiv Entscheidungsbereiche dauerhaft entzogen

werden könnten.

Da die angestrebte Änderungsfestigkeitder Bürgerentscheide (Änderungennur im Wege

nachfolgender Bürgerentscheide) sogar den gerichttichen Rechtsschutz erfassen würde

[hierzu im Folgenden unter 6.] würdendie Gegenständevon erfolgreichen Bürgerentschei-

den in einer verfassungsrechtlich nicht bekannten Weise atlen drei Gewalten des Staates

dauerhaft entzogen werden. Dies stelltzugleich einenVerstoßgegen den verfassungsrecht-

lichen Grundsatz der Gewaltenteilung (vgl. hierzu: David, a.a.O., Art. 3, Rn. 3, 35 ff) dar.

ImÜbrigenwürdendieBürgerentscheideaufBezirksebenedurchdieZielederverfahrens-

gegenständlichen Vorlage eine Geltungskraft und rechtliche Bindungswirkung erlangen,

überdienachArtikel50HVnichteinmalVolksentscheideverfügen,dieindenGrenzendes

Artikel 50 Absatz 4 und 4a HV durch Entscheidungen der Bürgerschaftaufgehoben werden

könnenunddieindenvorausgehendenVerfahrenderVolksinitiativeunddesVolksbegeh-

rens einem verfassyngsgerichtlichen Rechtsschutz nach Maßgabevon Artikel 50 Absatz 6

HV zugänglichsind.

Dervon der Vorlage der Volksinitiative beabsichtigten Sperrwirkung, die bereits mitderAn-

meldung der Unterschriftensammlung fürdasZustandekommen eines Bürgerbegehrens

eintretenwürde,

„Bürgerbegehrendürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- bzw. verhindert werden."

fehlte selbst aufbezirklicher Ebenejegliche demokratische Legitimation. Denn allein die An-

zeige eines Anliegens auf bezirklicher Ebene durch drei zur Bezirksversammlung wahlbe-

rechtigte Personen vermag unter keinem Gesichtspunkt eine demokratische Legitimation zu

vermitteln (vgl. hierzu auch: BayerischerVerfassungsgerichtshof, Entsch. v. 13. 4.2000, Vf.

4-IX-OO, juris, Rn. 133 ff, zu der verfassungsrechtlichen Unzulässigkeiteiner vergleichbaren

„Schutzwirkung" zugunsten angemeldeter Bürgerbegehrenwährend der Unterschriften-

sammlung). Im Falle der gesetzlichen Verankerung des von der Vortage derVolksinitiative
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erstrebten „Behinderungs- und Verhinderungsverbots" könntensogar Entscheidungen des

Senats oder der Bezirksämter inwesentlichen oder eilbedürftigenVerwaltungsangelegen-

heiten allein durch die Anmeldung von Bürgerbegehren fürlängereZeiträume verhindert

werden. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber in §32Absatz 5 BezVG einen Aus-

gleich zwischen den Interessen angemeldeter Bürgerbegehren und der Funktionsfähigkeit

der Verwaltung wie folgt hergestellt: Nach dieser Vorschrift darf bei dem Vorliegen von ei-

nem Drittelder fürein Bürgerbegehrenerforderlichen Unterschriften (§32 AbsatzS Sätze1

und 2 BezVG) beim Bezirksamt bis zur Feststellung des Zustandekommenseine dem Bür-

gerbegehren entgegenstehende Entscheidung durch die Bezirksorgane nichtgetroffen und

mit dem Vollzug einersolchen Entscheidung nicht begonnen werden, wenn das Bürgerbe-

gehren zulässig ist (Sperrwirkung). Eine überdiese Sperrwirkung - die bereits selbst ver-

fassungsrechtlich in Zweifel gezogen werden kann (vgl. Bayerischer Verfassungsgerichts-

hof, Entsch. v. 29.8.1997, Vf. 8-VII-96, juris, Rn. 74 ff, der die Verfassungswidrigkeiteiner

vergleichbaren Sperrwirkungsvorschrift bei kommunalen Bürgerbegehrenfestgestellt hat) -

hinausgehende Sperrwirkung, die allein an eine Anmeldung des Bürgerbegehrens durch

dreiwahlberechtigte Personen anknüpft, ist verfassungsrechtlich unzulässig.

Abgesehen hiervon bleibt in derVorlage unklar, wie sich das „Behinderungs- bzw. Verhin-

derungsverbot" nach der Vorlage der Volksinitiative zu inhaltlich widerstreitenden Bürgerbe-

gehren verhält,dader Wortlaut derForderung grundsätzlichaucheine „Be-bzw. Verhinde-

rung" eines angemeldeten Bürgerbegehrensdurch ein späteres, inhaltlich widersprechen-

des Bürgerbegehren erfassen würde. Ein späteres Bürgerbegehren zum selben Befas-

sungsgegenstand mit einer abweichenden Zielrichtungwäreinsofern ausgeschlossen, wo-

füresverfassungsrechtlich keine Rechtfertigunggibt.

Die Ziele derVortage lassen sich insofern nicht mit dem in Artikel 3 Absatz 1 HV, Artikel 20

Absatz 1 in Verbindung mit Artiket 28 Absatz 1 GG garantierten Demokratieprinzip in Ein-

klang bringen.

4. VerstoB gegen den verfassungsrechtlichen Grundsate der Gleichwertigkeit von

unmittelbarer und mittelbarer Volksherrschaftsowie gegen die Grundentscheidung

der Hamburgischen Verfassung zugunsten der repräsentativenDemokratie

Dievon der Volksinitiative bezweckte Privilegierung bezirklicher BürgerentscheideimWege

einer ausschließlichenÄnderungsbefugnisdurch nachfolgende Bürgerentscheidesteht zu-

dem im Widerspruch zu dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichwertigkeit von
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direkter und repräsentativerDemokratie in der HamburgisGhen Verfassung sowie im Wider-

spruch zu der „Grundentscheidung der Verfassungzugunsten der repräsentativen Demo-

kratie". Im Einzelnen:

Nach dem Wortlaut derVolksinitiativesollen

„[e]rfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahme von Bürger-

begehren [...] nur im Wege eines neuen Bürgerentscheidesabgeändertwerden [dürfen]."

Erfolgreiche Bürgerentscheidesowie die Beschlüsseder Bezirksversammlungen zur Über-

nahme von Bürgerbegehrenwären damit dauerhaft sowohl der Veränderung durch Ent-

scheidungen des Bezirksamtes und der Bezirksversammlung.als auch abändemden Ent-

scheidungen des Senats entzogen. Selbst entgegenstehende gesetzliche Entscheidungen

der Bürgerschaftwärenausgeschlossen.

Dies widerspricht dem Grundsatz der Gleichwertigkeit von unmittelbarer und mittetbarer

Volksherrschaft in der repräsentativen Demokratiein der Hamburgisehen Verfassung, den

das HamburgischeVerfassungsgericht in seinem Urteil vom 15. Dezember 2004 (6/04, juris,
Leitsatz 2a, Rn. 51) dargelegt tiat, sowie der „Grundentscheidung der Verfassung zugunsten

der repräsentativenDemokratie", die das Hamburgisches Verfassungsgericht im Urteil vom

13.10.2016 (a.a.O, Rn. 253) identifiziert hat.

Die beabsichtige Abschirmung der bezirklichen Bürgerentscheidewürdenämlicheinever-

fassungsrechtlichunzulässigeUberordnungdiesesdirektdemokratischenElementsüberdie

in der Hamburgischen Verfassung geregelten Staatsorgane und Verfahren der repräsenta-

tiven Demokratie erzeugen. Den bezirklichenAbstimmungsberechtigten ist aber insbeson-

dere im Vergleich zum parlamentarischen Gesetzgeberweder der gleiche noch ein höherer

Stellenwert einzuräumen, insbesondere dasie nur einen Teil der wahlberechtigten Bürge-

rinnen und Bürgerdarstellen:

„Nach der Konzeption derVerfassung wird die Volkswillensbildung grundsätzlichdurch das Par-

lament, nämlichdie. BürgerschaftalsgewähltesVerfassungsorgan ausgeübt. Daneben sieht die

Verfassung anlassbezogen und temporärdie Bildung von Volksinitiativen vor, um den Volkswillen

einer der inArt. 50 Abs. 1 Satz 1 HVvorgesehenen Entscheidungsformen zuzufQhren(HVerfG,

Urt. v. 27.4.2007, 3/06, HmbJVBI 2007,48, NordÖR2007, 312, juris, Rn. 83). Zwarsind Volkswil-

lensbildung und parlamentarische Willensbildung hinsichtlich der hierbei gefundenen Ergebnisse

gleichran9ig(HVerfG, Urt. v. 15,12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005, 19, NordÖR2005, 109, juris, Rn.

50 f.), jedoch ist damit dem Volksgesetzgeber im Vergleich zum parlamentarischen Gesetzgeber

nicht auch quantitativ und qualitativ der gleiche oder gar einen höhererStellenwert einzuräumen"

(Hamburgisches Verfassungsgericht, Urt. v. 13.10.2016, a.a.O., Rn. 222).
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In dem Urteil vom 13. Oktober 2016 hat das Hamburgische Verfassungsgericht insbeson-

dere eine Benachteiligung des parlamentarischen Gesetzesgebers gegenüberdem „Volks-

gesetzgeber" durch denjenigen Teil der verfahrensgegenständlichenVolksinitiative als ver-

fassungswidrig verworfen, mit dem dieVerfassung derartgeändertwerden sollte, dass hier-

nach an verfassungsänderndeGesetze unterschiedliche Maßstäbeangelegtwerden solt-

ten, je nachdem ob diese auf dem Weg der parlamentarischen Gesetzgebung oder der

Volksgesetzgebung zustande gekommen sein würden. Das Gericht hatdiesbezüglichaus-

geführt:

„Das in Art. 51 des Gesetzentwurfs vorgesehene obligatorische Verfassungsreferendum verstößt

gegen das Demokratieprinzip, indem esabweichend von derGrundentscheidung der Verfassung

zugunsten der repräsentativen Demokratie an verfassungsändernde Gesetze unterschiedliche

Maßstäbeanlegt,je nachdem ob diese auf dem Weg der parlamentarischen Gesetzgebung oder

der Volksgesetzgebung zustande kommen sollen" [im Einzelnen ausgeführt ...] (Hamburgisches
Verfassungsgericht, Urt.v. 13.10.2016, a.a.O., Rn. 253).

„Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass aus Art. 51 des Gesetzentwurfs insbesondereim

Kontextder übrigenavisiertenÄnderungeneine grundsätzlicheSchwächungder repräsentativen

Demokratiespricht, die mit den unverrückbarenGrundentscheidungen derVerfassung der Freien

und Hansestadt Hamburg nicht vereinbar ist." (Hamburgisches Verfassungsgericht, Urt. v.

13.10.2016, a.a.O.Rn. 258).

Diese -fürdas Volkgesetzgebungsverfahren nach Artikel 50 HV entwickelten Grundsätze
- gelten erst rechtfürdie hier verfahrensgegenständlichen Bürgerentscheideauf Bezirks-

ebene, die im Vergleich zu den Verfahren nach Artikel 50 HV überein deutlich kleineren

Kreis von Abstimmungsberechtigten verfügen.Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen,

dass -wie zuvor dargelegt - fürBürgerentscheideein Zustimmungsquorum nicht besteht.

5. Verstoßgegen das Verfassungsprinzip der Stadtstaatlichkeit

Die zur Umsetzung der Ziele der Vorlage der Volksinitiative erforderliche (gesetzliche) Aus-

gliederung der Sachbereiche, die durch bezirkliche Bürgerentscheideentschiedenwerden,

aus dem Entscheidungsrecht des Senats und der Bürgerschaftverstößtauch gegen das

Verfassungsprinzip der Stadtstaatlichkeit nach Artikel 4 Absatz 1 HV.

NachdieserVerfassungsvorschriftwerden in derFreien und Hansestadt Hamburg staatliche

und gemeindliche Tätigkeitnicht getrennt. Deshalberfülltdie Bürgerschaftsowohldie Funk-

tion eines Landesparlaments als auch einer kommunalen Volksvertretung. Die auf der

Grundlage von Artikel 4 Absatz 2 HV geschaffenen Bezirksämtersind deshalb auch keine

Gebietskörperschaften,sondern - wie zuvor dargelegt - Verwaltungsträger. Ihnen fehtt die
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fürSelbstverwaltungskörperschaften typische Rechtsfähigkeit und eine die Selbstverwal-

tung prägende Allzuständigkeit in gemeindlichen Angelegenheiten (vgl. BVerfG, Urt. v.

31.10.1990, 2 BvF 3/89, juris, Rn.46). Nach Artikel 4 Absatz 2Satz 1 HV obliegt den Be-

zirksämternnämlichnur die Erledigung der ihnen übertragenenAufgaben. NachArtikel 57

Satz 2 HVgrenztder Senat die einzelnen Verwaltungszweige gegeneinander ab. Dies findet
-wir zuvordargelegt-eine einfachgesetzliche Entsprechung in §2 BezVG. Nach dieser

Vorschrift grenzt der Senat abschließenddie Verwaltungsaufgaben, die von den Bezirks-

ämterndurchführensind, von denen ab, die vom Senat selbst wahrgenommen werden oder

die den Fachbehördenübertragenwerden. Den Bezirken ist insofern eine Selbstverwaltung

im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 GG verwehrt (David, a.a.O., 2020, Art. 56, Rn 50). Sie

besitzenkeine Rechtsfähigkeit,sondern stellen Teilgebiete dar, dieihnen zuvor übertrage-

nen Aufgabenerledigen, nicht dagegen originare Aufgaben, deren Wahrnehmungsie kraft

Gesetzesbeanspruchen könnten. Sie haben keine Organisations-, Personal-, Finanz, Ab-

gaben, Planungs- oder Satzungshoheit. Die Aufgabenübertragung durch den Senat ent-

spricht der stadtstaatlichen Etnheitsverwaltung und damit der Grundentscheidung von Arti-

kel 4 Absatz 1 HV(zumVorstehenden: David, a.a.O., 2020, Art. 4, Rn 17).

Das Prinzjpder Stadtstaatlichkeit in derHamburger Verfassung findetfemer darin Ausdruck,

dass der Senat nach Artiket 33 Absatz 2 Satz 2 HVdie Verwaltung führtund beaufsiehtigt,

was einfachgesetzlich durchdaszuvorbeschriebeneWeisungs- und Evokationsrecht in §1

Absatz 4 VerwBehG und §42 Satz 2 BezVG konkretisiert worden ist. Das Prinzip der Stadt-

staatlichkeit hat fürdie Exekutive insofem zur Folge, dass die „gemeindliche" Tätigkeit

ebenso wie die staatliche Tätigkeitder Führungund Beaufsichtigung durch den Senat nach

Artikel 33Absatz2Satz2 HVunterliegt(David,a.a.O.,Art.4 Rn. 8). Das Prinzipder Stadt-

staatlichkeit bedeutet zugleich, dass derSenat fürjegliches Handeln der Verwaltung, ein-

schließlichder BezirksämterundihrerBezirksversammlungen,gegenüberderBürgerschaft

demokratisch verantwortlich ist (David, a.a.O., 2020, Art. 4, Rn. 4; Mitteilung des Senats an

dieBürgerschaftvom28.06.05, Bürgerschafts-Drucksache18/2498, S. 3; MitteilungdesSe-

nats an die Bürgerschaftvom 20.12.05, Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Reform der

Bezirksverwaltung, Bürgerschafts-Drucksache, 18/3418, S. 13). Die Verantwortung des Se-

nats besteht demnach umfassend fürdie staatliche und die „gemeindliche" Tätigkeit(David,
a.a.O., 2020, Art. 4, Rn. 17). Anders gewendet ist es eine notwendige Bedingung des Ver-

fassungsprinzips der Stadtstaatlichkeit, nach dem staatliche und kommunale Ebene un-

trennbarverbunden sind, dasses keine administrativen Teitbereiche - auch nicht auf be-

zirklicher Ebene - geben kann, die einer Entscheidung der Staatsorgane (und zugleich „Ge-
meindeorgane") Senat und Bürgerschaftentzogen sein könnten.WürdenSenat und Bür-
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gerschaft auf der Verwaltungsebene der Bezirke einzelne Aufgabenbereiche entzogen wer-

den, wie es dieVorlage der Volksinitiative fürden Bereich bezirklicher Bürgerentscheide

anstrebt, so hätte dies eine partielle Durchbrechung derStadtstaattichkeit zur Folge, die

demin Artikel 4 Absatz 1 HV niedergelegten Verfassungsprinzip widerspräche.

Das in Artikel 4 Absatz 1 HV geregelte Prinzip der Stadtstaatlichkeit zähltindessen zu den

wesentlichen Strukturmerkmalen der Hamburger Verfassung, denen als identitätsstiftende

und -sichernde Grundentscheidungen wesentliche Bedeutung zukommt (vgl. zur Verände-

rungsfestigkeit des Kerns der Hamburgischen Verfassung: Hamburgisches Verfassungsge-

richt, Urt. v. 13.10.2016, 2/16,juris, Rn. 211).

6. Verstoßgegendas Rechtsstaatsprinzip

Das von der Volkstnitiative in der Vorlage beabsichtigte Ziel, nach dem „Bürgerbegehren

[...] ab dem Tag ihrerAnmeldung nicht mehr „be- bzw. verhindert" werden [dürfen]"steht im

Widerspruchzu dem in der Hamburgischen Verfassung in ArtikelS Absatz 1 HVverankerten

Rechtsstaatsprinzip, da ein solches, durch eine Gesetzesänderung zu bewirkendes „Ver-

hinderungsverbot" die rechtsstaatlich gebotene, rechtzeitige Verhinderung rechtswidriger

Bürgerbegehren auf Bezirksebene unmöglich machte.Femer beeintrachtigt das Ziel der

Vorlage, nach dem „Bürgerbegehren[...] nur im Wegeeines neuen Bürgerentscheidsab-

geändertwerden [dürfen], das Recht auf effektiven Rechtsschutz gegen Akte der öffentli-

chen Gewalt nach Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 GG. Im Einzelnen:

Die Bezirksämter, auf deren Zuständigkeitsbereichsich nach §32 BezVG bezirkliche Bür-

gerbegehen und Bürgerentscheide beziehen, sind als Teit der vollziehenden Gewalt dem

Rechtsstaatsprinzip unterworfen. Die erforderliche Rechtmäßigkeitvon Bürgerbegehren

und BürgerentscheidenaufBezirksebene wird durch dieverfahrensrechtlichenundmateri-

ellen Vorgaben im Bezirksverwaltungsgesetz gewährleistet.§32 BezVG enthältdie formel-

len und materiell-rechtlichen Voraussetzungen fürbeidelnstitute.

Materiell-rechtlich bestehen die folgenden gesetzlichen Vorgaben: Von dem Begehren müs-

sen zunächst Angelegenheiten betroffen sein, in denen die Bezirksversammtung Be-

schlüssefassen darf, wobei Personalentscheidungen und Beschlüsseüberden Haushalt

ausgenömmensind (§32 Absatz 1 BezVG). Da demnach die Gegenständevon Bürgerbe-

gehren und Bürgerentscheidenaufdie Angelegenheiten, in denen die Bezirksversammlung

Beschlüssefassen darf, begrenzt werden, finden - wiezuvor dargetegt -auch die Vorgaben

des §21 BezVG auf Bürgerbegehren und Bürgerentscheid Anwendung (David,a.a.O.,
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2020, Art. 56, Rn. 22). Dies wird insbesondere durch §4 Absatz 2 BezAbstDurchfG ktarge-

stetlt. Nach dieser Vorschrifterstrecktsich die Prüfungder Zulässigkeitinsbesondere auch

auf die Grenzen des Entscheidungsrechts nach §21 BezVG. Nach §21 BezVG ist die Be-

zirksversammlung an Recht und Gesetz, den Haushaltsbeschluss,dieGlobalrichtlinien

nach §46BezVG, die Zuständigkeitsanordnungen und sonstige Entscheidungen des Se-

natssowjean die Fachanweisungen und Einzelweisungen nach §45 BezVGgebunden. Die

plebiszitäreWiltensbildungauf derBezirksebene findet insoweit eine Grenze in dem Rechts-

staatsprinzip und den aus ihmfolgenden Anforderungen an die Gesetzmäßigkeitdes Ver-

waltungshandelns. Die Rechtmäßigkeitvon Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden ist

nach §32 Absatz 4 Satz 1 BezVG und §4 BezAbstDurchfG insoweit bereits bei der Ent-

scheidung überdie Zulässigkeiteines Bürgerbegehrensprüfen,wodurch frühzeitig Rechts-

sicherheit und -klarheit geschaffenwerden (zum Vorstehenden: David, a.a.O., 2020, Art. 56,

Rn. 30 und 51).Nach §4 AbsatzS BezAbstDurchfG kann derSenat die Zulässigkeitsent-

scheidung in Wahrnehmung seines verfassungsrechtlichen Rechts zurFührungund Beauf-

sichtigung der Verwaltung (Artiket 33 Absatz 2 Satz2 HV) an sich ziehen, wasindessen

bereits aus §42 Satz 2 BezVG folgt.

In verfahrensrechtliGher Hinsicht bestehen die fotgenden gesetzlichen Vorgaben: Das Bür-

gerbegehren muss durch eine Initiative schriftlich beim Bezirksamt angezeigt werden. Das

Begehren muss eine mit „Ja" oder„Nein" zu entscheidende Fragestellung enthalten sowie

dieBenennung von dreiVertrauenspersonen, dieberechtigtsind, die Unterzeichnenden und

die Initiative zu vertreten (§32 Absatz 2 BezVG). Nach dem Einreichen der in §32 Absatz

3 BezVG geforderten Unterschriftenanzahl (Quorum) entscheidet das Bezirksamt überdie

Zulässigkeiteines Bürgerbegehrens (§32 Absatz 4 BezVG). Dasweitere Verfahrenwird

durch §32 Absätze5 bis 11 BezVG geregelt.

Das maßgeblicheInstrument zur Absicherung der Rechtmäßigkeiteines Bürgerbegehrens

ist damit die Anzeigepflicht sowie die Entscheidung des Bezirksamts überdessen Zulässig-

keit nach §32 Absatz 4 BezVG und §4 BezAbstDurchfG. Anders als bei Volksbegehren

nach Artikel 50 HV, deren Recht- und Verfassungsmäßigkeitdurch das Antragsrecht des

Senats nach Artikel 50 Absatz 6 HV und §26 Absatz 1 Nummer 1 HmbVAbstG bei dem

Hamburgischen Verfassungsrecht gewährleistetwerden kann, wird auf der Bezirksebene

die Rechtmäßigkeitder Bürgerbegehren durch den in §32Absatz 4 BezVG und §4 Be-

zAbstDurchfG geregelten Zulassungsvorbehalt sichergestetlt. Gegen die Zurückweisungei-

nes Bürgerbegehrenskönnendie Vertrauenspersonen wiederum um verwaltungsgerichtli-

chen Rechtsschutz ersuchen (§32 Absatz 4 Satz 2 BezVG und §4 Absatz 5 BezAbst-

DurchfG).
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Ohne diesen präventiven Zulassungsvorbehalt müssten alle Bürgerbegehren ungeachtet

ihrer Rechtmäßigkeitdurchgeführtwerden. Dies aber dürftedem Ziel der Vorlage der Volks-

initiative entsprechen, nach dem Bürgerbegehren „nach dem Tag ihrerAnmeldung nicht

mehr„be- bzw. verhindert" werden [dürfen]".

Dies würdeindessen Bürgerbegehren außerhalbder Kompetenzen der Bezirksversamm-

lung ermöglichenoder gar Bürgerbegehren,die in die subjektiven Rechte Einzelnerrechts-

widrig eingreifen oder sonst im Widerspruch zu gesetzlichen Regelungen stehen. Ohne die

Zulassungsentscheidung des Bezirks besteht insofern die Gefahr rechtswidriger Verwal-

tungsentscheidungen auf Bezirksebene.

Ein verfassungsrechtlicher Konflikt mit dem Rechtsstaatsgebot wird ferner durch das Ziet

der Vorlage, nach dem „Bürgerbegehren[...] nurim Wege eines neuen Bürgerentscheids

abgeändertwerden [dürfen]",erzeugt, da ein solcher ausschließlicherÄnderungsvorbehalt

zugunsten nachfolgender Bürgerentscheide auch den verwaltüngsgeriGhtlichen Rechts-

schutzvon Personen erfasst,die durchdiese Entscheidungenin ihrensubjektiven Rechten

betroffen sein könnten. Denn eine entsprechende Einschränkungzugunsten des gerichtli-

chen Rechtsschutzes ist in dem Vorlagetenor nicht enthalten. Diese Zielsetzung verstößt

insbesondere gegen das Recht auf wirksamen Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen

Gewalt aus Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 GG.Nach djeser Vorschrjft stehtjemandem, der durch

die öffentlicheGewalt in seinen Rechten verletztwird, der Rechtsweg offen. In diesem Zu-

sammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen,dass in den Verfahren bezirklicher Bür-

gerbegehren und Bürgerentscheide- anders als in den Verfahren nach Artikel 50 HV—

Verwaltungsentscheidungen getroffen werden können,die subjektive Rechtspositionen ein-

zelner Personen betreffen.

7. Versto& gegen das Kopplungsverbot

Die Vorlage der Volksinitiative verstößtzudem gegendas aus dem Demokratieprinzip fol-

gende Koppelungsverbot.

Aus dem Demokratieprinzip folgt, dass Materien, die nicht in einem sachlich-inhaltlichen

Zusammenhang stehen, nicht in demselben Volksbegehren miteinander gekoppelt werden

dürfen. Echte Mitwirkung an einem Volksbegehren setzt voraus, dass der Bürgerbei den

Einzelakten dieses Gesetzgebungsvorgangs seinen Willen deutlich, unverkürztund unver-

fälschtzum Ausdruck bringen kann. Dies ist notwendig, weil das Volk als solches nicht or-

ganisiert ist und demgemäßseinen Willen bei der Volksgesetzgebung nur in Form von Ab-
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stimmungen zu Vorlagen äußernkann, dieinhaltlich notwendigerweise von wenigen Perso-

nen vorbereitet werden müssen. Da das Volk auf die Abstimmung mit „Ja" oder „Nein" be-

schränkt ist, ist es geboten.sachlich und inhaltlich nicht unmittelbar zusammenhängende

Materien getrennt zur Abstimmung zu stellen, um eine möglichstdifferenzierteWitlensbil-

dung des Volkes zu ermöglichen. Im Ubrigen soll das Koppelungsverbotauch der Gefahr

entgegenwirken, dass Regelungen und andere Vorlagen die erforderliche Mehrheit nur im

Gefolge der Verbindung mit einempopulärenund damitzugkräftigenEinzelbegehrenerrei-

chen (zum Vorstehenden: Hamburgisches Verfassungsgericht, Urt.v. 13.10.2016, 2/16, ju-

ris, Rn. 190ff„ m.w.N.; Urt. v7.5.2019, 4/18, juris, Rn. 63-64).

DieseVoraussetzungenwerdenvonderVorlagederVolksinitiativenichterfüllt.DieAnliegen

der Vorlage weisen nicht den gebotenen sachlich-inhaltlichen Zusammenhang auf. Denn

die Vorlage der verfahrensgegenständlichenVolksinitiative,

„Senatynd BürgerschaftuntemehmenunverzüglichallenotwendigenSchritte,damitin Bezirksan-

gelegenheiten rechtlich fürBezirk und Senat Bürgerentscheide bindend sind. Bürgerbegehren

dürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be- bzw. verhindert werden.

Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahmevon Bürgerbe-

gehren dürfennur im Wegeeines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden.",

lässt sich in folgende Wirkungsbereicheeinteilen, die sachlich voneinander verschieden

sind:

1. Die Bindungswirkung von Bürgerentscheidenin Bezirksangelegenheiten

a. fürden Senat

b. fürdasBezirksamt.

tm Text der Vorlaae: „ [...] damit in Bezirksangelegenheiten rechtlich fürBezirk und Senat Bürger-

entscheide bindend sind."

2. Die Sperrwirkung der Anmeldung eines Bürgerbegehrens

Im Text der Vorlaae: „Bürgerbegehrendürfenab dem Tag ihrer Anmeldung nicht mehr be-bzw.

verhindertwerden."

3. Die Begrenzung der Änderungskompetenzvon Bürgerentscheidenauf nachfol-

gende Bürgerentscheide

Im Text der Vorlaae: „Erfolgreiche Bürgerentscheide oder der Beschluss des Bezirks überdie

Annahme von Bürgerbegehren dürfen nur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändert

werden."
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Zwar könnendiese Wirkungsbereiche der übergreifendenIntention zugeordnet werden, die

tnstrumente der direktdemokratischen Entscheidungen auf Bezirksebene in ihrer Wirkung

zu verstärken.Allein aus einer gemeinsamen Zielsetzung folgt jedoch noch nicht die eri'or-

derliche Einheit der Materie:

„Ob ein jn diesem Sinne sachlich-inhaltlicher Zusammenhang besteht, ist nicht anhand derlnten-

tion oderdes Zusammenhangs einerentworfenen Regelung zu ermitteln,sondem anhand des

materiellen Inhalts der Regelung. Indizwirkung kann hierbei haben, obeinzelne Teile dervorge-

schlagenen Regelung jeweils fürsich einen eigenständigenEntwurfdarstellenkönnten.Entschei-

dend sind allerdings nicht formelle Kriterien,sondern der materielle Inhaltder Regelung: Nurwenn

sich die vorgesehenen Regelungen eines Gesetzentwurfs aufeinen umgrenzbaren Bereich be-

schränken,wennsie nachobjektiver Beurteilung innerlich eng zusammenhängen,also eine „Ein-
heitderMaterie"gegebenist,kannvoneinemsachlichenZusammenhangderRegelungsmaterie

gesprochenwerden. Damit ist zugleich klargestellt, dass verschiedene Regelungsmaterien nicht

alleindeshalbzueinemsachlichzusammenhängendenGesetzeswerkwerden.weilsieeinerge-

meinsamen Zielsetzung djenen.Auch dann, wenn Motivation und Abänderungstendenzder un-

terschiedlichen Materien deckungsgleich sind, müssensiegetrennt zurAbstimmung gestelltwer-
den, um dem Volk als Souverän eine differenzierte Willensbildung zu ermöglichen. (Hamburgi-
schesVerfassungsgericht, Urt. v. 7.5.2019,4/18, juris, Rn.65)"

Nach diesen Maßstäbenliegen unterschiedliche materielle Regelungsinhaltevor, fürdie

eine differenzierte Willensbildung durch getrennte Abstimmungsgegenstände zu gewähr-

leisten wäre.

Die Bindungswirkung von Bürgerentscheiden in Bezirksangelegenheiten (oben Ziffer 1) ist

zunächstsachlich verschieden von der intendierten Sperrwirkung angemeldeter Bürgerbe-

gehren (oben Ziffer 2), da hier unterschiedliche Verfahrensgegenständebetroffen sind. Die

vorgesehene Sperrwirkung (Ziffer 2) soll bereits ab der Anmeldung eines Bürgerbegehrens

eintreten. Diese Forderung geht überdieForderung nach einer Bindungswirkung von Bür-

gerentscheiden deutlich hinaus. Denn die Bindungswirkung fürSenatund Bezirksamt be-

ziehtsich auf einen Bürgerentscheid,also eine abgeschlossene direktdemokratische Sach-

entscheidung. Eine bereits mit der Anmeldung eintretende Sperrwirkung hätte hingegen

keine demokratische Legitimation, da sie allein ein Anliegen von drei Initiatorinnen oder Ini-

tiatoren darstellt. Diese Sperrwirkung ist weder in ihren Grundlagen, noch in ihrerWirkung

mit dem direktdemokratischen Instrument eines Bürgerentscheidsvergleichbar.

Die Ziele der Ziffern 1 und 2 entscheiden sich sachlich wiederumjeweils vondem dritten

Ziel der Vorlage (oben Ziffer 3), nach der Bürgerentscheidenur durch nachfolgende Bürger-

entscheide aufgehobenwerden können. Dies ist zunächstsachlich verschieden von dem

Ziel zu Ziffer 1, als nicht nur eine Bindung fürSenat und Bezirksamt Staatsorgane erzeugt
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werden sollen wie in Ziffer 1 , sondern das erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss

einer Bezirksversammlung zurUbernahmeeinesBürgerbegehrensbegehreninsgesamtän-

derungsfest ausgestaltet werden sollen, mit der aussGhließlichenAusnahmenachfolgender

Bürgerentscheide („Bürgerentscheidedürfen nur im Wege eines neuen Bürgerentscheids

abgeändertwerden."). Die vorgesehene Beschränkungder Kompetenz zur Anderung einer

durch Bürgerentscheid getroffenen Entscheidung hat insofern Regelungswirkungen, die

überdie Ziele in Ziffer 1 erheblich hinausgehen: Neben demSenat wärenämlich auch die

Bürgerschaftals Legislative und sogarder gerichtliche Rechtsschutz von dem Anderungs-

verbot betroffen. Darüberhinaus hat die angestrebte Bindungswirkung auch eine direktde-

mokratische Einschränkungzur Folge, da sogar eine durch Volksentscheid herbeizufüh-

rende Änderungausgeschlossen wäre.Schließlichwürdenicht nur der direktdemokratisch

legitimierte Bürgerentscheiderfasst, sondern auch der - zwar direktdemokratisch initiierte,

nichtjedochgefasste—BeschlusseinerBezirksversammlungzuderUbemahmeeinesBür-

gerbegehrens. DerGegenstand und die umfassendeWirkung derZiele in ZifferSsind dem-

nach nicht mitden anderen Zielen in Ziffer 1 und 2 sachlich verbunden.

Darüberhinausweist bereits die unterZiffer 1 vorgesehene Bindungswirkung von erfolgrei-

chen Bürgerentscheiden in sich zwei sachlich verschiedene Elemente auf, da die ange-

strebte Bindungswirkungzwei unterschiedliche Ebenen imStaatsaufbau betrifft, nämlichei-

nerseits das Staatsorgan Senat (Ziffer 1 Buchstabea) und andererseits die ihm nachgeord-

neten Bezirksämterals Verwaltungsträger. Das dies einen erheblichen Unterschied aus-

macht hat, wird durch den folgende Vergleich verdeutlicht: Die rechtliche Bindung des Be-

zirksamtesdurcheinenvondemWahlvolkdiesesBezirkesgetroffenenBürgerentscheidun-

terscheidet sich unter demokratietheoretischen und verfassungsrechtlichen Gesichtspunk-

ten wesentlich von der rechtlichen Bindung des Senats als Landesregierung durch die Ent-

scheidung des Wahlvolkes einer Verwaltungsuntergliederung des Staates (Bezirk). Damit

stellt die Forderung nach einer Bindungswirkung (oben Ziffer 1) bereits in sich keine einer

undifferenzierten Ja/Nein-Entscheidung zugänglicheFragestellung dar.

8. VerstoßgegendenGrundsatz der Abstimmungsklarheit und Bestimmtheit

Die Volksinitiative verstößtgegen den aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip (Arti-
kel 3 Absatz 1 HV) folgenden Grundsatz der Klarheit und Wahrheit von Gegenständendes

Volksabstimmungsverfahrens.

Volksinitiativen müssendas Gewollte unmissverständlichzum Ausdruck bringen und hinrei-

chend bestimmtsein. Daden Stimmberechtigten lediglicheineZustimmung oderAblehnung
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möglich ist und fürNachfragen oder Formulierungsänderungen kein Raum ist, müssen

Volksinitiativen aus sich selbst heraus eindeutig und klar verständlichsein (vgl. Hamburgi-

sches Verfassungsgericht, Urt. v.30.11.2005,16/04,juris,Leitsätze3aund3e,Rn. 78). Für

die erforderliche Auslegung ist dabei aufden Blickwinkel eines objektiven Betrachters ab-

zustellen. Die BegründungfürdenAbstimmungsvorschlag kann fürdie Auslegung herange-

zogen werden, wenn und soweit sie im zeitlichen Zusammenhang mit der Unterschriften-

sammlung veröffentlicht und dem Text beigegeben worden ist (Hamburgisches Verfas-

sungsgericht, Urt. v. 30.11.2005, a.a.O./Rn.78). Dasausdem Demokratieprinzip folgende

Gebot der Abstimmungswahrheit und -klarheit fordert insofern, dass die Stimmberechtigten

aufallenStufeneinesVolksabstimmungsverfahrensausderVorlage(Forderung)undderen

Begründungdie Abstimmungsfrage sowie deren Bedeutung und Tragweite nachvollziehen

können (vgl. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. v. 13. 4.2000, Vf. 4-IX-OO, juris,
Rn. 151; ThüringerVerfassungsgerichtshof,Urt.v. 10.4.2013, 22/11,juris,Rn. 48; Verfas-

sungsgerichtshof des Landes Berlin, Urt. v. 13.5.2013, 32/12, juris, Rn. 53). Die Vorlage

muss deshalb in sich widerspruchsfrei, in allen Teilen inhaltlich nachvollziehbar und in die-

sem Sinne eindeutig und klar verständlich sein (Hamburgisches Verfassungsgericht,

Urt.v. 30.11.2005,a.a.O,Rn. 78).

Diese verfassungsrechtlichen Voraussetzungen werden von dervorliegenden Volksinitiative

nichterfültt.

Die Initiative verpflichtet Senat und Bürgerschaftzu Zielen, deren Umsetzung die zuvor un-

ter 1. dargelegten umfassenden Änderungender Hamburgischen Verfassung und des Ham-

burgischen Verwaltungsrechts erforderlich macht und die die Grundsätze der Hamburgi-

schen Verfassung berühren:

Um das Ziel der Vorlage der Volksinitiative zu erreichen, bezirkliche Bürgerbegehren und

Bürgerentscheide dem Weisungs- und Evokationsrecht desSenats zu entziehen und im

Sinne der Vorlage „rechtlich bindend" auszugestalten, müssteder in der Verfassung in Arti-

kel 33 Absatz 2 Satz 2 HV verankerte Steuerungs- und Weisungszusammenhang zwischen

Senat und den Verwaltungsbehörden (einschließlichder Bezirksämter) dergestalt modifi-

ziert werden, dass von der Führungund Beaufsichtigung durch den Senat diejenigen Ange-

legenheiten ausgenommen werden, die in den Bezirken (Artikel 4 Absatz 2 HV) durch Bür-

gerbegehren und Bürgerentscheidebeschlossen worden sind.

Ferner macht die von der Volksinitiative begehrte Rechtspflicht eine Anderung von §1 Ab-

satz 4 VerwBehG erforderlich.Auch in diese Vorschrift müssteeine Ausnahme fürerfolgrei-

che Bürgerentscheide auf Bezirksebene und fürBeschlüsse der Bezirksversammlungen
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überdie Annahme von Bürgerbegehren eingefügtwerden, die diese von Weisungen des

Senats sowie von einer Erledigung der betroffenen Angelegenheit durchihn ausnimmt.

Zudem müssten-wie zuvor dargelegt—die Regelungen in §§42 bis 45 BezVG umfassend

modifiziert werden. Die hier geregelte Fach- und ReGhtsaufsicht müsstedurch die Einfüh-

rung von Ausnahmen fürerfolgreiche Bürgerentscheideund fürBeschlüsseder Bezirksver-

sammlungen über die Annahme von Bürgerbegehren umgestattet werden. Das von der

Volksinitiative beabsichtigte Ziel, dass „Bürgerbegehren[...] ab dem Tag ihrerAnmeldung

nicht mehr „be- bzw. verhindert" werden [dürfen]"macht wiederum eine Anpassung der Re-

gelungen in §32BezVG, des Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetzesund der Bezirks-

abstimmungsdurchführungsverordnungerforderlich. Insbesondere der in §32 Absatz 4 Be-

zVG geregelte Zulassungsvorbehalt müssteaufgehoben werden, um das von derVorlage

bestimmte Ziel rechtsverbindlich umzusetzen.

Das Erfordernis dieser umfassenden Änderungen der Hamburgischen Verfassung, des

Hamburgischen Verwaltungsorganisationsrechts sowie der gesetzlichen Regelungen zu

Bürgerbegehren und -entscheiden erwähntdie Vorlage der Volksinitiative jedoch weder in

ihremBeschlusstenornochinihrerBegründung.DerFormulierungdesVorlagetenorssowie

der Begründung sind weder die umfassenden gesetzlichen Änderungserfordernissenoch

deren Inhalt und Umfang zu entnehmen. Deshalb bleiben den Stimmberechtigten auch die

verfassungsrechtlichen Konflikte der Vortage mit dem Demokratieprinzip, dem Rechts-

staatsprinzip sowie den Prinzip der Stadtstaatlichkeit verborgen. Bedeutung und Tragweite

der mit der Vorlage eingeforderten Ziele werden insofern nicht transparent und nachvoll-

ziehbar dargelegt. Fürdie Stimmberechtigten ergibtsich deshalb kein eindeutig zu bestim-

mender InhaltderVorlage.

Darüberhinaus bleibt in derVorlage die sachliche Bestimmung der Gegenständeder Bür-

gerbegehren bzw. der Bürgerentscheideunklar. Im Tenor der Vorlage wird hierfürder Begriff

„Bezirksangelegenheiten" verwendet. In der Begründungerfolgt hierzueine nähereDefini-

tion, nach der „Bezirksangelegenheiten"

„diejenigen Bedürfnisseund Interessen [sind], die durch ihren spezifischen Bezug zum Bezirk al-

len Einwohnern des Bezirks gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben oder -wohnen be-

treffen."

Diese Definition der „Bezirksangelegenheiten" als Gegenstand von Bürgerbegehren

bzw. Bürgerentscheiden lässtsich indessen nicht mit den gesetzlichen Regelungen im Be-
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zirksverwaltungsgesetz und im Bezirksabstimmungsdurchführungsgesetzzu den zulässi-

gen Gegenständenvon Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Einklang bringen. §32

Absatz 1 BezVG definiert deren zulässigenGegenstand wie folgt:

(1) Die wahlberechtigten Einwohnerinnen ündEinwohner eines Bezirkes könnenin allenAngele-

genheiten, in denen die Bezirksversammlung Beschlüssefassen darf, einen Bürgerentscheidbe-

antragen (Bürgerbegehren).Ausgenommen vom Bürgerbegehrensind Personalentscheidungen

und Beschlüsseüberden Haushalt.

Diese Regelung wird in §1 BezAbstDurchfG wortgleich wiederholt. Der Tatbestand knüpft

insofern an die BeschlussfassungszuständigkeitderBezirksversammlung an (David, a.a.O.,

2020, Art. 56, Rn. 18). Die BeschlussfassungszuständigkeitderBezirksversammlungen ist

nach §19 Absatz 2 Satz2 BezVG wiederum an die Zuständigkeitdes Bezirksamts gekop-

pelt: Nach dieserVorschrift kann die Bezirksversammlung in allen Angelegenheiten, in de-

nen das Bezirksamt zuständig ist.bindende Beschtüssefassen. Die Zuständigkeitder Be-

zirksämter ist wiederum in §2BezVG geregelt. Nach dieser Vorschrift sind die Aufgaben

der BezirksämterdiejenigenAufgaben der Verwaltung.die nicht wegen ihrer übergeordne-

ten Bedeutung oder ihrer Eigenarteiner einheitlichen Durchführung bedürfen. Solche wer-

den nach §2Satz 3 BezVG vom Senatselbst wahrgenommen oder auf die Fachbehörden

übertragen,wobei die Abgrenzung nach §2Satz4 BezVG abschließenddurch den Senat

erfolgt. Aus diesem gesetzlichen Regelungsrahmen folgt, dass die Zulässigkeitbezirklicher

Bürgerbegehren bzw. Bürgerentscheide von der Beschlussfassungszustandigkeit der Be-

zirksämterabhängigist, die ihrerseits an die durch den Senat nach §2 BezVG definierte

Verwaltungszuständigkeitder Bezirksämteranknüpft,worin zugleich derin Artikel 57 Satz

2 HV enthaltenen Regelung entsprochen wird, nach der der Senat dieVerwaltungszweige

voneinander abgrenzt.

Von diesem Regelungsrahmen weicht die in der Begrünungder Vortage der Volksinitiative

enthaltene Begriffsbestimmung der Bürgerbegehrenbzw. Bürgerentscheidenin „Bezirksan-

gelegenheiten" aber ab, da sie eine eigene, materielle Definition der Bezirksangelegenhei-

ten als „diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die durch ihren spezifischen Bezug zum

Bezirk alten Einwohnern des Bezirks gemeinsamsind, indem sie das Zusammenleben oder

-wohnen betreffen" vornimmt. Diese Begriffsbestimmung legt insofern nahe, dass mit der

Vorlage der Volksinitiative auch insoweit eine Rechtsänderungangestrebt wird. Eine solche

Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen überdie Gegenstände von Bürgerbegehren

und Bürgerentscheid legt der Tenor der Vorlage der Volksinitiative allerdings nicht dar.
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Damit besteht eine Unklarheit fürdie Stimmberechtigten ebenso wie füreine Umsetzung

durch Senat und Bürgerschaftim Fall eines erfolgreichen Volksentscheids, ob mit der Vor-

lage zugleich eine Änderungder zuvor dargelegten gesetzlichen Gegenstandsbestimmun-

gen von Burgerbegehren und Bürgerentscheidenangestrebt wird. Dies ist mit dem verfas-

sungsrechtlichenGrundsatz der Abstimmungsklarheit im Volksabstimmungsrecht nicht ver-

einbar.

Sollte wiederum eine Modifikation der gesetzlichen Gegenstandsbestimmung von Bürger-

begehren und Bürgerentscheidendurch die Volksinitiative nicht angestrebt sein, so stellt die

in der BegründungderVorlage der Volksinitiative vorgenommene Begriffsbestimmung eine

unzutreffende Darstellung der nach gettendem Recht zulässigenGegenständevonBürger-

begehrenundBürgerentscheidendar,diebeidenStimmberechtigteneinenlrrtumüberden

Befassungsgegenstand der vorliegenden Volksinitiative herbeiführenkann. Dies ist mit dem

verfassungsrechtlichenGrundsatzderAbstimmungswahrheitnJchtvereinbar.

Zugleich ist unklar, ob mit der Definition in der Begründungder Vorlage sogar eine Ein-

schränkung der bisherigen Gegenstände von Bürgerbescheidenbeabsichtigt ist. Gegen-

stand zurückliegenderBürgerbegehrenwaren insbesondere lokale Sport- oder Grünanla-

gen sowie Bauvorhaben - ein allen Einwohnerinnen und Einwohnern eines Bezirkes ge-
meinsamer Bezug wardiesen Gegenständennicht stets gemein.

Auch hinsichtlichdermitderVorlageangestrebtenabsolutenBeschränkungderÄnderungs-

befugnis von Bürgerentscheiden auf nachfolgende Bürgerentscheide besteht eine Abwei-

chung des Tenors der Vorlage von ihrer Begründung, nach der lediglich eine Änderung

durch die Verwaltung ausgeschlossen sein soll:

Tenor der Vorlaae:

„ [...] Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahmevon Bür-

gerbegehren dürfennur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden."

Bearündunahierzu:

„Erfolgreiche Bürgerentscheideoder der Beschluss des Bezirks überdie Annahme von Bürgerbe-

gehren dürfennur im Wege eines neuen Bürgerentscheidsabgeändertwerden. Das heißt,dass

die Verwaltung Hamburgs einen entsprechenden Bürgerentscheidoder ihren Beschluss überd!e

Annahme eines solchen Bürgerbegehrensnicht mehr abänderndarf.

Dabei handelt es sich jedoch um eine fürdie materiell-rechttiche Bewertung wesentliche

Fragestellung, die die Stimmberechtigten nichtauf der Grundlage der ihnen vorliegenden

Vorlage einschließlichihrer Begründungabschließendbeantworten können.
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Zudem findet der Absatz in der Begründung, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

unverzüglichumgesetzt werden müssten:

„[...] EinBürgerentscheidoderder Beschluss überdieAnnahmeeines Bürgerbegehrensmüssen

unverzüglichumgesetztwerden.",

keine inhaltliche Entsprechung mit den Forderungen des Tenorsder Vorlage. Die Begrün-

dung geht insofern überden Inhalt der Vorlage in einem wesentlichen Punkt hinaus, was

Fehlvorstellungen derStimmberechtigten hervorrufen kann.

Es verstößtzudem gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Abstimmungsklarheit

und -wahrheit, dass dieVolksinitiative eine Abkehr von dem grundlegenden Verfassungs-

prinzip der Stadtstaatlichkeit nach Artikel 4 Absatz 1 HV anstrebt, ohne dies hinreichend

kenntlich zu machen. EineAbkehr von diesem zentralen Strukturmerkmal der Hamburger

Verfassung wäreaber im Hinblick aufdie Tragweite und Fotgewirkung auch auf Grund des

PrinzipsderAbstimmungsklarheitdurcheineeigenständigelnitiativezuverfolgen.

Darüberhinaus ist der Teil des Vprlagentenors

„Bürgerbegehrendürfenabdem Tag ihrer Anmeldung nicht mehrbe- bzw. verhindert werden."

fürdie Stimmberechtigten nicht hinreichend bestimmt, da die gewählten Begriffe füreinen

Rechtsunkundigen zu unbestimmt sind, um aus ihnen konkrete Ge- und Verbote ableiten zu

können.Wie zuvor dargelegt [hierzu unter 3.] bleibt zudem in der Vorlage unklar, welche

Folgen das angestrebte „Be- bzw. Verhinderungsverbot" füreinander inhaltlich widerspre-

chende Bürgerbegehrenzum setben Gegenstand haben würde.

Die Vorlagentenor und Begründung sind sehließlichinsgesamt geeignet, bei rechtsunkun-

digen Stimmberechtigten die irrtümlicheVorstellung hervorzurufen, es ginge lediglich da-

rum, den bezirklichen Bürgerbegehren und -entscheiden einen gesteigerten politischen

Nachdruckzu verleihen. Die umfassenden verfassungs- undverwaltungsrechtlichen Folge-

wirkungen blieben ihnen vollständigverborgen.

Pörksen

itaatsrat)



Anlage ASt 1

Senat der FreJen und Hansestadt Hamburg
Erster Bürgermejster

Vollmacht

Fürdje vertessungsgerichtlichen Verfährennach §26 Absatz 1 des Volksabstimmungsge-
setzes im Zusammenhang mit der Durchführungeines Volksbegehrens zu der Volksinitja-
tive „Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verbindlich mächen- Mehr Demokratie
vor0rtt'wird

Herm Staatsrat Jan Pörksen
Senatskanzlei
Rathausmarkt 1
20095 Hamburg

\^rtretungsvollmaGht nach §25Abssrtz 4 des Gesetzes überdas Hamburgisehe Verfas-
sungsgerichterteilt.DieVollmachterstrecktsichaufallemitderFühmngderVerfahren^
bundenen Verfahrensgegenständeund Prozesshandlungen.

Hambuig, den 2. Juli 2020

Dr. PeterTschentscher
Erster Bürgermeister



Anlage ASt 2

Von:
An:
Betreff:
Datum:

FP BIS A23 Landeswahlamt Hambura
"Greaor Hackmack"
AW: Rechtsberatung Mehr Demokratie - Bezirke, Verfassungsreferendum - Staatszlel
Mittwoch, 8. Mal 2019 15:58:00

Sehr geehrter Herr Hackmack,

hiermit komme ich zurückauf Ihre Beratungsanfrage nach §la VAbstG. Wie bereits telefonisch erörtert,kann

wegen der Kurzfristigkeit ausschließlicheine diesseitige kursorische Betrachtung und ohne.Einbeziehung

weiterer Stellen erfolgen.

Präambel

Die beabsichtigte Anderung der Präambelbegegnet bei kursorischer Betrachtung keinen wesentlichen

Bedenken.Solange in der FHH keine Gemeinden bestehen, ist die Präambelallerdings insoweit zumindest

unverständlich.In Bezugaufdie EuropäischeUnion ist nicht ersichtlich, dass die den Verträgender

EuropäischenUniQn verfassten Grundlagen einen zulässigenGegenstand darstellen könnten. Dies ist Aufgabe

und Angelegenheit der Mitgliedsstaaten und nicht der Länder; insoweit stellt sich die Frage, ob mit einer

Präambel,die als„Staatsziel" den Einsatz füreinenbestimmten Aufbau der Verfasstheit der Europäischen

Union vorgebensoll, nicht mittelbar der nach Art. 50 Abs. 1 Satz 2 HV ausgeschlossene Tatbestand der

Bundesratsinitiativebetroffen ist und umgangen werden soll.

Diese Problemstellung ließesich allerdings lösen,wenn die Gemeinden und die EuropäischeUnion aus dem

Entwurfgestrichenwürden.

Unklar ist diesseits, welchen Zwecken die Anderung der Präambeldienen soll; d.h., welche Auswirkungen damit
verbunden werdensöllen.Mangels Begründungließesich diesbezüglichallenfallsspekulieren.

Art.3

Der Entwurf„Verfassungschützen..."begegnet auch bei kursorischer Betrachtung erhebljchen Bedenken.

Svstematik

DiebeabsichtigteEinführungderZustimmungdesVolkeszueinerAnderungderVerfassungistzunächst

systematisch unrichtigzugeordnet. HierwäreArt.51HVzu ändern,denn dortfindensich die Bestimmungen zu

einerAnderung derVerfassung.

Materielle Bewertune

Unter Einbeziehung der Entscheidungsgründedes HamburgischenVerfassyngsgerichts zum Az. HVerfG 2/16

bestehen nach diesseitiger Auffassungdurchgreifende Bedenken gegen die Einfuhrungeines

Zustimmungserfordernisses des Volkes zu Änderüngender Verfassung,sofern nicht zugleich die Änderungder
Verfassung allein durch Volksentscheid aufgehobenwird. Denn in der Entschejdyng hat das Hamburgische

Verfassungsgerichtausgeführt,dass in dem dortgegenständlichenEntwurfeines obligatorischen Referendums

fürAnderungenderVerfassüngeinVerstoßgegendasDemokratieprinzipzusehensei,weilunterschiedliche

Maßstäbean dieÄnderungderVerfassungdurchVolksentscheid oderdurch die Bürgerschaftgelegtwürden.
Diesverstoßegegendie„unverrückbarenGrundentscheidungenderVerfassungderFreien und Hansestadt

Hamburg". •

Bei kursorischerBetrachtungließesichdiesnurdadurchauflösen,dassdieÄnderungderVerfassunginden

Ausschlusskatalog in Art. 50 Abs. 1 Satz 2 HV aufgenommen oder zumindest die Bindungswirkung in Art. 50 Abs.

4 HVfürdurch Volksentscheid beschlossenen Verfassungsänderungenaufgehoben würde(ggf. in Verbindung

miteinem bestätigendenBürgerschaftsbeschlusszu durch Völksentscheidbeschlossene

Verfassungsänderungen).

Unterdem Blickwinkel o.g. Urteilsgründedürfteauch die beabsichtigteAnderungvon Art. 3 Abs. 2 in Anlehnung

an Art. 20 Abs. 2 GG hieran nichts ändern.Abgesehen von der Wortung in den Urteilsgründen(„unverrückbar")
stellt das Hamburgische Verfassungsgericht in oben angeführtenUrteilsgründenausdrücklichaufArt. 28 Abs. 1

i.V.m. Art 20Abs. 2GG ab uhdführtaus:„Dennzwarerkennt auch das Grundgesetz das Volk im Rahmen

landesverfassungsrechtlicherMöglichkeitenzur Herrschaftsausübungdurch Abstimmungen als gleichwertig an,

esgarantiertjedoch zugleichdem RepräsentationsorganeinesubstanzielleAufgabenzuweisungimSinne

quantitativund qualitativgenügenderEntscheidungsbefugnisse...".

Es ist daher nicht ersichtlich, dass durch die beabsichtigte Übernahmedes Wortlauts in Art. 20 Abs. 2 GG

(Länder:Art. 28 Abs. 1GG i.V.m.Art. 28Abs.2 GG) irgendeineAnderungim HinblickaufdasVerhältnisder

direkten zur repräsentativen Demokratie ändernwürde;ohnedies ist in der Hamburger Verfassung die direkte

Demokratie deutlich ausgeprägtergeregelt, als im GG, wo Volksabstimmungen nur fürbestimmte



Entscheidungen vorgesehen sind.
KoDoelunssverbot

In der Entscheidung vom 7. Mai 2019 hat das HamburgischeVerfassungsgericht die mit Urteil vom 13. Oktober

2016 ausdifferenzierte Linie zum Koppelungsverbot bestätigt,wonach das Demokratieprinzip zwingend

erfordert, dass der Abstimmungsgegenstand insgesamt eine Einheit darstellen muss (Einheit der Materie). Bei

kursorischer Betrachtung bestehen daher Bedenken gegen die vorgesehene Änderungvon Art. 3 Abs. 2 und Art.

50 HV, weil nach den vorstehenden Ausführungenein inhaltlicherZusammenhang der beabsichtigten

Änderungenjedenfalls bei kursorischer Betrachtung nicht ersichtlich ist.

Auch aus der spärlichenBegründung(„DasDemokratieprinzip wird eindeutig und auslegungssicher an Artikel 20

Absätze2 und 3 GG angepasst.") ergibt sich ein solcher Zusammenhang nicht, zumal die bestehenden

verfassungsrechtlichen Regelungen denAnforderungendesArt. 28Abs. 1 GGentsprechen.

Variante2

Zu dem beabsichtigten Absatz 3 verweise ich aufobige Ausführungen.

Zu dem beabsichtigten Absatz 2 ist anzumerken, dass die Ausübungder Staatsgewalt durch „Beschlüsse

geloster Bürgerräte"nicht mit dem HomogenitätsprinzipinArt.28 Abs. 1 GG in Einklang zu bringen sein'

dürften,denn grundgesetzlich sind Wahlen und Abstimmungen bestimmt. Abgesehen davon dürfteeinVerstoß

gegen das Demokratieprinzip vorliegen, denn es erschließtsich diesseits bei kursorischer Prüfungnicht,

inwieweit ein Losverfahren auf demokratische Grundsätzezurückzuführenseinsollte.

Ungeachtet der vorstehenden durchgreifenden Bedenken ergibtsich aus dem Entwurfnicht, wie die Bürgerräte

in dem verfassungsrechtlichen Gefügeeingebunden sein sollten. Eine Bewertungohne nähereKonkretisierung

desVerhältnissesderBürgerrätezuanderenVerfassungsorganen,dieAnwendungsbereicheunddieGrundsätze

des Losverfahrens ist nach diesseitiger Auffassung nicht möglich.

Art.4 . : •
NachdiesseitigerkursoFischerBetrachtungbestehendurchgreifenderechtlicheBedenken.

Allein die beabsichtigte Übernahmedes Wortlauts aus Art. 28 GG ist nach diesseitiger Auffassung unzureichend

ynd lässtvölligoffen, wie derAufbau des Stadtstaates ausgestaltet werden soll. Auch lässtsich aus der

Begründungnichts entnehmen. Sollte eine Änderungder verfassungsrechtlichen Bestimmungen, also ein

Gesetzentwurfverfolgtwerden, müsstennachdiesseitigerAuffassunginsgesamtdie Bestimmungen zum neuen

Staatsaufbaugeregeltwerden. •

Die Ubergangsbestimmung ist nach diesseitigerAuffassungbereitsmitdem Demokratieprinzip nichtvereinbar.

Denn fürdenFall, dass keine rechtzeitige Umsetzungerfolgte, würdedem Gesetzgeber Schleswig-Holsteins die

Bestimmung des Stadtstaates Hamburg überlassenwerden. Die Bestimmung wäreaber auch nicht umsetzbar,

denn die kommunalrechtlichen Regelungen Schleswig-Holsteins sind weder mit den verfassungsrechtlichen

Bestimmungen Hamburgs, noch mit den übrigengesetzlichen Regelungen sowie der Organisation vereinbar.

Es könntesich ggf. anbieten, den Weg einer anderen Vorlage einzuschlagen.

Insgesamt bestehen darüberhinaus nicht nur unerhebliche Bedenken hinsichtlich eines Verstoßesgegen den

Haushaltsvorbehalt in Art. 50 Abs. 1 Satz 2 HV. Denn der Umbau des Stadtstaates Hamburg dürfteübereinen

längerenZeitraum erhebliche Finanzmittel binden und damit in das Budgetrecht des Parlaments eingreifen.

Mitfreundlichen Grüßen

OliverRudolf
Freie und Hansestadt Hamburg
- Landeswahlleiter-
Johanniswall 4, 20095 Hamburg
Tel.:040/427312422
Von:Gregor Hackmack [mailto:ghackmack@change.org]
Gesendet: Donnerstag, 2. Mai 2019 10:03
An: FP BISA23 Landeswahlamt Hamburg; clemens.oswald@outlook.de
Betreff: Re: Rechtsberatung Mehr Demokratie - Bezirke, Verfassungsreferendum - Staatsziel
Sehr geehrter Herr Rudolf,
ich habe in den Entwurf

•Verfassung schützen- obligatorisches Referendum (Art. 3)

jetzt noch eine Variante 2 eingefügtmit der Bitte diese ebenfalls rechtlich zu prüfen.
Vielen Dank und beste Grüße



Gregor Hackmack
0162 8444495
On Wed, 1 May 2019 at 21:23, Gregor Hackmack <ghackmack@change.org> wrote:

Sehr geehrter Herr Rudolf,
der Landesverband von Mehr Demokratie diskutiert den Start von drei Volksinitiativen.

•Verbindlichkeit von Bürserbegehren(Art. 4)
•Verfassung schützen- obligatorisches Referendum (Art. 3)
•Staatsziel - Direkte Demokratie

Ich möchteSie nach § 1 a des Volksabstimmungsgesetzes bitten, uns eine Einschätzung
zu geben, ob die Formuliemngensoweit rechtskonform sind oder ggf. gegen das
Koppelungsverbot verstoßenoder an andere rechtliche Hürdenstoßen.
Da die Landesmitgliederversammlung von Mehr Demokratie bereits am kommenden
Mittwoch,den 8. Mai 2019, stattfindet, wärees klasse, Ihre Einschätzungbis dahin zu
haben.
FürRückfragenkönnenSie michjederzeitauchtelefonisch erreichen: 0162-8444495
Vielen Dank und beste Grüße
Gregor Hackmack

Gregor Hackmack
Vorstand

HausderBundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
DE-10117Berlin

E-Mail: .ahaGkmack(a!chanae.ora
Telefon: +49 (0) 30 - 275 79 380
Mobil: +49 (0)162 -8 4444 95
Twitter: @g_hackmack

Erfolge und Transparenz: Jahresbericht 2018
Veränderungistmöglich:Förder*inwerden

GregorHackmack
Vorstand

Haus der Bundespressekonferenz
Schiffbauerdamm 40
DE-10117Berlin

E-Mail: ghackmack(Q).chanae.orq
Telefon: +49 (0) 30 - 275 79 380
Mobil:+49(0)162-8444495
Twitter: @g_hackmack



Erfolge und Transparenz: Jahresbericht2018
Veränderungist möglich: Förder*inwerden



AnlageASt 3

Von;
An:
Betreff:
Datum:

Greaor Hackmack
FP BIS A23 Landeswahlamt Hambura
Re: Rechtsberatung Mehr Demokratie- Bezlrke, Verfassungsreferendum - Staatsziel
Mittwoch,8. Mai 2019 12:37:03

Sehr geehrter Herr Rudolf,

ich habe unsere Gesetzentwürfeaufgrund des gestrigen Urteils leicht angepasst:

Volksinitiative zur Verbmdlichkeit von BürgerbegehrenaufBezirksebene (Art. 4
HV)

•

Volksinitiative zur Klarstellung des Demokratieprinzips und fürobligatorische
Verfassungsreferenden (Art. 3 HV)

MögenSie noch einmal drüberschauen?

Vielen Dank und beste Grüße

Gregor Hackmack
0162-8444495

On Wed,l May 2019 at 21:23, Gregor Hackmack <ghackmack@,change.org> wrote:
1 Sehr geehrter Hen-Rudolf,

t der Landesverband von IVIehr Demokratie diskutiert den Start von drei Volksinitiativen.

• Verbindlichkeit von Bürgerbegehren(Art. 4)
• Yerfassung schützen- obligatorisches Referendum (Art. 3)
• Staatsziel - Direkte Demokratie

Ich möchteSie nach §la des Volksabstimmungsgesetzes bitten, uns eine Einschätzung
zu geben, ob die Formulierungen soweit rechtskonform sind oder ggf. gegen das
Koppelungsverbot verstoßenoder an andere rechtliche Hürdenstoßen.

Da die Landesmitgliederversammlung von Mehr Demokratie bereits am kommenden
Mittwoch, den 8. Mai 2019, stattfmdet, wärees klasse, Ihre Einschätzungbis dahinzu
haben.

FürRückfragenkönnenSie michjederzeitauch telefonisch erreichen: 0162-8444495

Vielen Dank und beste Grüße
1 Gregor Hackmack

Gregor Hackmack
Vorstand

Haus der Bundespressekonferenz



Schiffbauerdamm 40
DE-10117Berlin

E-Mail: ahackmack(S).chanae.ora
Telefon: +49 (0) 30 - 275 79 380

Mobil:+49(0)162-8444495
Twitter: @g_hackmack

Erfolge und Transparenz: Jahresbericht 2018
Veränderungist möglich:Förder*inwerden

GregorHackmack
Vorstand

Maus derBundespressekonferenz
Schiffbauerdamm40
DE-10117Berlin

E-Mail: ahackmack(Q)chanae.orq
Telefon: +49 (0) 30 - 275 79 380
Mobil: +49 (0)162 - 8 4444 95
Twitter: @g_hackmack

Erfolge und Transparenz: Jahresbericht 20_18
Veränderungist möglich: Förder*inwerden



ÄBilageASt 4

Von:
An:
Betreff:
Datum:

FP BIS A23 Landeswahlamt Hamburq
"Greaor Hackmack"
AW: [EXTERN]-Rechtsberätung- Verbindllche Bürgerbegehren
Dienstag, 2. Juli 2019 16:30:00

Sehr geehrter Herr Hackmack,

vielen DankfürdieübermitteltenUberlegungen.

Soweit die Kurzfristigkeit der Anfrage es erlaubt, nehme ich wie folgt Stellung:

Nach diesseitigem Verständniszielt das inhaltliche Interesse daraufabjn irgendeinerWeise die
Verbindlichkeit bezirklicher Bürgerentscheidezu stärken.

DieVariante Isiehtoffenbarden Weg überdieRekommunalisierungvor. DieSchaffungvon

Gebietskörperschaftendes öffentlichenRechts und damit dervollständigeUmbau des

Stadtstaates Hamburg dientdabei offenbar als Mittel zum Zweck, denn solange staatliche und

gemeindliche Aufgaben nicht getrennt werden und keine kleinräumigeren

Gebtetskörperschaften(Gemeinden) atseigenständigeRechtsträgereingerichtetwerden,bleibt

dieGesamtverantwortlichkeitdesSenats bestehen. Insoweitsind die inhalttichen Vorgaben der
Varianten 2 und 3 nicht hinreichend deutlich konturiert. Hier bleibt die Forderung jeweils
inhaltlich zu unbestimmt; diesseits ist nicht klar erkennbar, welche konkreten Maßnahmendann
fürden Fall eineserfolgreichenVolksentscheids zu ergreifen wärenund wann die Fprderung als
erfülltzu bewerten wäre.Insgesamt wärefüreine inhaltliche Befassung auch jeweils eine

Begründunghilfreich.

DieVariante lsiehtvor,insgesamtdas Gefügedes geltenden verfassungsrechtlichen
Staatsaufbaus der Freien und Hansestadt Hamburg neu zu gestalten. Dabei wird die Zielsetzung,

die Verbindlichkeitvon Bürgerentscheidenzu starken, nicht gleichzusetzen sein mit der

Zielrichtung, den Staatsaufbau in derWeise zu verändern,dass das Land Hamburg eine

kommunale Untergliederungerhatt. Hierbei handeltessich um unterschiedliche

Regelungsbereiche, nämlichum den Staatsaufbau insgesamt auf der einen Seite und auf der
anderen Seite um ein Instrument der demokratischen Mitwirkung an Einzelentscheidungen auf
regionaler Ebene. Mithin dürfteeine Koppelungdieser beiden Zielrichtungen in einer

Volksinitiative unzulässigseln.

Haushaltspläneals Ausschlussgegenstand nach Art. 5Q Abs. 1 Satz 2 HV: Die Schaffung der

verfassungsrechtlichen und sonstigen einfachgesetzlichen Grundlagenfüreine

Rekommunalisierung Hamburgs sowie die folgende Umsetzung dürftenach diesseitiger

Einschätzungerhebliche Kosten verursachen sowie eine Bindung fürzukünftigeHaushalte

bedeuten,so dass vorbehaltlich einer Beteiligung anderer Behördenerhebliche

Zulässigkeitsbedenkenbestehen. Ungeachtet der Kosten indes auch dahingehend, dass die

Schaffung von Gebietskörperschaftendes öffentlichenRechts nach Art. 28 GG auch eine

strukturelle Anderung im Haushaltswesen bedeutet, denn die grundgesetzliche Gemeindehoheit

umfasst auch den Anspruch auf eine aufgabenadäquateFinanzausstattung. Dies bedeutet aber

auch eine Bindung des Haushaltsgesetzgebers. Darüberhinaus könntemit Blick aufArt. 28 Abs. 2

Satz 3 2. Halbsatzaber auch derAusschlusstatbestand derAbgaben betroffen sein.

Nicht überzeugendist die bei allen drei Varianten vorgeseheneVorgabe, dass eine Kommission

unter Beteiligung der Initiative die konkrete Ausgestaltung erarbeiten soll und die Bürgerschaft

zur Beschlussfassung des Ergebnisses verpflichtet sein soll. Wird eine andere Vorlage zur

Abstimmung gestellt, so verzichtet der Volksgesetzgeber gerade darauf, die konkrete gesetzliche
Formulierung zu bestimmen. Der Bürgerschaftvorzugeben, in welcher Weise sie ihre Aufgabe als
Gesetzgeberwahrnimmt, stündeim Widerspruch zu ihrerverfassungsrechtlichen Stellung.

Darüberhinaus würdeeine solche Vorgabe bedeuten, dass die Initiatoren ein Mandat fürdie

weitere Ausgestaltung erhielten - dies stellte eine Vermischung von direkter und repräsentativer



Demokratie dar. Volksgesetzgebung hat eine Sachentscheidung zum Gegenstand und ist kein Akt
derGestaltungeiner Repräsentation(„Bei einem Volksentscheid geht es hingegen nicht um die
zu legitimierende Ubertragungvon Entscheidungsmacht, sondern um die Entscheidung einer
Sachfrage." HVerfG 3/10). Insoweit bestehen deutliche demokratietheoretische Bedenken.
Zu dem Instrument der anderen Vorlage: Nach der Rechtsprechung des Hamburgischen
Verfassungsgerichts ist es grundsätzlichzulässig, im Wege einer anderen Vorlage Senat und
Bürgerschaftzur Einleitung einer Gesetzesänderungaufzufordern, die einer konkrete
Zielvorgabe entspricht (HVerfGS/04 unterll.l.). Diese Rechtsprechung hat indesArt. 50 HV in
einer Fassung zugrunde gelegen, in derverfassungsrechtlich noch nicht die Verbindlichkeitvon
Volksentscheiden überandereVorlagen(Art.50Abs.4aVH) bestimmtwar. Die Fragestellung
möglicherAuswirkungenaufdieZulässigkeitistebensowie die Frage, ob eine
VerfassungsänderungüberhauptGegenstand einer anderen Vorlage sein kann - insbesondere
unter Einbeziehung der yerfassungsrechtlichen Fachlichkeit - noch nicht diskutiert. Sowohl die
Schaffung einer kommunaten Untergliederung/wie auch eine Begrenzung oderAbschaffung des
Evokationsrechts bedürftennach diesseitiger Auffassungjeweils einer Verfassungsänderung.
Soweit eine ktareVorstellung'überdie Ausgestaltung besteht, erscheint es empfehlenswert, die
Vorlage (Gesetzentwurfoder andere Vorlage) einschließlichBegründungmit einer
angemessenen Frist, die auch eine Beteiligunganderer Behördenermöglicht,zur Beratung
einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
OliverRudolf
Freie und Hansestadt Hamburg
- Landeswahlleiter-
Johanniswatl 4,20095 Hamburg
Tel.:040/42839-1732
Von:GregorHackmack[mailto:gregor.hackmack@mehr-demokratie.de]
Gesendet: Dienstag, 25. Juni 2019 10:32
An: FP BISA23 Landeswahlamt Hamburg
Betreff: [EXTERNj-Rechtsberatung -Verbindliche Bürgerbegehren
Sehr geehrter Herr Rudolf,
vielen Dank fürIhre wertvolle Rechtsberatung von Anfang Mai. Wir haben uns Ihren Rat
zu Herzen genömmenund tendieren aktuell zu dem von Ihnen empfohlenen Instrument der
sonstigen Yorlage.
Aktuell diskutieren wir in unserem Bündnisdrei Varianten, zu denen wir geme Ihr
kursorisches Feedback hätten.Unser nächstes Bündnistreffenfindet am 04. Juli 2019statt.
Wäre es möglich,dass Sie uns bis zum 02. Juli Ihr Feedback zukommen ließen?
VielenDank und beste Grüße
Gregor Hackmack
0162 - 8444495
Variantel (Gemeinden fürHamburg)
Senat und Bürgerschaftunternehmen alle notwendigen Schritte um gemäßArt. 28
Absatz 2 GG staatliche und gemeindliche Tätigkeitzu trennen und Gemeinden für
Hamburg einzuführen.
Ziel istes innerhalbvon fünfJahrenPolitikin Hamburg bürgernäherund
BürgerentscheidegegenüberdemSenat verbindlicher zu machen.
Fürdie konkrete Ausgestaltung setzt die Bürgerschafte'ine Kommission ein, die unter
Einbindung der lnitiator*innen dieser Volksinitiative einen entsprechenden
Gesetzentwurf erarbeitet, der von der Bürgerschaftverabschiedet und vom Senat
verkündetwird. Die Kommission tagt öffentlichund erstattet halbjährlichöffentlich
Bericht.
Variante 2 (stärkereBezirke)



Senat und Bürgerschaftunternehmen allenotwendigenSchntte, um den Hamburger
Bezirken mehrEntscheidungsrechte im Sinneeiner kommunalen Selbstverwaltung zu
ermöglichen.
Ziel istes innerhalb von fünfJahren Politik in Hamburg bürgernäherund
Bürgerentscheidegegenüberdem Senatverbindlicher zu machen.
FürdiekonkreteAusgestaltung setzt die Bürgerschafteine Kommission ein, die unter
Einbindung der lnitiatorl'innendieserVolksinitiativeeinen entsprechenden
Gesetzentwurferarbeitet, der von der Bürgerschaftverabschiedetundvom Senat
verkündetwird. Die Kommission tagtöffentlichund erstattet halbjährlichöffentlich
Bericht.
Vanante3 (Berlin Plus)
Senatund Bürgerschaftuntemehmen allenotwendigen Schritte.damit in Hamburg die
BezirkediegemeindlichenAufgabengrundsätzlichineigenerVerantwortungundmit
eigenverantwortlichen Bezirksparlamenten durchführen.
NurAufgabendieaufgrundihrerNaturZwingenddurchdieStadtdurchgeführtwerden
müssen,dürfenaufgrundeinesGesetzesund soweitnichtdie Bezirke^^d^^^
e/nv^me^mtehgeme/hsamc/u/^/ü/pren/dt^cteSteGtftA^^
Ziel istes innerhalb vonfünfJahrenPolitik in Hamburg bürgernäherund
BürgerentscheidegegenüberdemSenatverbindlicherzumachen.
Fürd/efrön/creteAüsgeste/fi/ngsetefc//eßt/rgersc/?affe/neKomm/ss/one/n,^
£/nÖ/ndüngcter/n/f/atof*/nnencf/eserVö//<s/nß/af/yeeOTenentep/Tec^encten
Gesetzentwurferarbeitet, dervon derBürgerschaftverabschiedet undvom Senat
verkündetwird. Die Kommissiontagt öffentlichund erstattet halbjährlichöffentlich
Bericht.

Mitglieddes Landesvorstands
Mehr Demokratie e.V. Hamburg
Mittelweg 12
20148Hamburg
040-31769100
0162 -8444495



Anlage ASt 5

Von:
An:
Betreff;
Datum:

FP BIS A23 Landeswahlamt Hamburg
"Greaor Hackmack"
AW: [BCTERN]-Verbindlichkeit von Bürgerbegehren
Mittwoch, 17. Juli 2019 18:46:00

Sehr geehrter Herr Hackmack,

vielen DankfürdieneuenÜberlegungen.

In der Sache wird die beabsichtigte Verbindlichkeit fürden Senat darauf hinauslaufen, dass der

bestehende staatlicheAufbau grundsätzlichverändertwerden müsste.Abgesehen von der

bereits angeführtenFragestellung ob eine hierfürnotwendige Verfassungsänderungüberden

Weg einer anderen Vorlage durchgesetzt werden könnte,geht das Erfordernis eines solchen

fundamentalen Umbaus nicht aus der unten stehenden Vortage hervor. Damit fehlt es aber auch

an der erforderlichen Bestimmtheit, denn fürdie Stimmberechtigten ist die Reichweite nicht

erkennbar. Auch die Formulierung „atle notwendigen Schritte" lässteben offen, was denn

notwendig sein könnte.Damitfehltes aber auch daran zuverlässigerkennenzu können,über

welchen vollständigenInhalt durch Zustimmung, Ablehnung oder Nichtteilnahme zu entscheiden

ist (vgl. auch VolX-Uni-Entscheidung des HmbVerfG zu der Wendung „im Rahmen des

Möglichen").Bildete indesdie kommunale Untergliederung den Gegenstand/lägebei

gleichzeitiger Forderung nach Verbindlichkeit von Bürgerentscheideneine unzulässige

Koppelungvor.

Eine Einführungalleinder(passiven)Verbindlichkeitvon BürgerentscheidenfürdenSenat(eine

verbindlicheAufforderung zu einem Tun dürftejeweilsnichtgemeintsein -andernfallswäre

ohnedies ein Demokratieprobtem gegeben), ohnegleichzeitige zumindest partielleTrennungvon
staatlichen und gemeindlichen Tätigkeitenerscheint mir bei kursorischer Betrachtung

verfassungsrechtlich nichtmöglich.

Lediglich ergänzend:Eine besondere BindungswirkungvonBürgerbegehrenerscheintmir nicht

demokratisch legitimiert. Es liegt eben noch keine Entscheidung des Volkes vor, sondern das

Anliegen ist danh von der Bezirksversammlung übernommenworden; in diesem Fall kann aber

auch keine höhereBJndungs-oderLegitimationswirkungeintreten,als bei einem anderen

Beschlussder Bezirksversammlung.

Mitfreundlichen Grüßen

Oliver Rudotf

Freie und HansestadtHamburg
- Landeswahlleiter-

Johanniswall4, 20095 Hamburg

Tel.:040/42839-1732

Von: GregorHackmack [mailto:gregor.hackmack@mehr-demokratie.de]
Gesendet: Montag, IS.Juli 201912:27
An: FP BIS A23 Landeswahlamt Hamburg
Cc: Therese Fiedler; Siegfried Chevalier; Thomas Michel; Anke Kewitz
Betreff: [EXTERNj-Verbindllchkeitvon Bürgerbegehren
Sehr geehrter Herr Rudolf,
vielen Dank fürIhre bisherigen, fur uns sehr hilfreichen Rückmeldungen! Wir habenjetzt
einen neuen Entwurfund uns entschieden, uns nur noch aufdie Verbindlichkeit von
Bürgerbegehrenzu fokussieren.
Es wäreklasse, wenn Sie bis Mittwoch, 17.07. einmal kursorisch drüberschauen könnten.
Vielen Dankund beste Grüße
Gregor Hackmack
Bürgerbegehrenverbindlichmachen - Mehr Demokratie vor Ort
Senat und Bürgerschaft unternehmen alle notwendigen Schritte, damit



Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in örtlichen Bezirksangelegenheiten
gegenüberdem Bezirkebenso wie dem Senat bindend sind.
Nach dieser Maßgabe können entsprechende Bürgerentscheide oder die
Annahme eines Bürgerbegehrens durch den Bezirk nur im Wege eines
fakultatiyen Referendums abgeändertwerden.
Begründung
Bürgerbegehren in Hamburg werden immer wieder - in erster Linie vom Senat - im
Vorfeld ausgebremst, ausgehebelt oder durch widersprechende Maßnahmen
unterlaufen. Dieswollenwirändern.
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in örtlichen Bezirksangelegenheiten müssen
gegenüberdem Bezirk ebenso wie dem Senat bindend sein und insoweit unverzüglich
umgesetzt werden.
Die Abänderungeines Bürgerentscheidesoderdie Abänderungeines durch den Bezirk
angenommenen Bürgerbegehrens darf nur im Wege eines fakultativen Referendums
möglichsein.Dies wurde die Anwendung eines fürdie Volksgesetzgebung in Hamburg
bereits bewährten und fürdie Koordination von repräsentativerund direkter Demokratie
geeignetenVerfahrensdarstellen.
Mit einer ausgewogenen Regelung fürdie Bindungswirkung von Bürgebegehren und
Bürgerentscheiden könnendem Bedürfnisder Einwohner*innen nach direkter Teilhabe
an Entscheidungen angemessen Rechnung getragen und der politische Zusammenhalt
gefördertwerden.

MitglieddesLandesvorstands
Mehr Demokratie e.V. Hamburg
Mittelweg 12
20148Hamburg
040-31769100
0162-8444495
Jetzt Mitglied werden und Demokratie stärken!



Angage ASt 6

Von:
An:
Cc:
Betreff:
Datum:

Greaor Hackmack
FP BIS A23 Landeswahlamt Hambura
Bernd Kroll; Therese Fiedler: Johannes Rienau - Mehr Demokratie_.Hambu.rg

[D(TERN]-Re: [EXTERN]-Prüfung Unterschrlftenljste - Bürgerbegehrenverblndlich machen
Freitag, 2. August 2019 18:40:55

Sehr geehrter Herr Rudolf,

vielen Dank fürdie umgehende und schnelle Rückmeldung.Die Schrift haben wir
vergrößertund ihrejuristischen Bedenken zur Keimtnis genommen. Wir haben alle
Einwändesorgfaltig von unseren Jurist*innen prüfenlassen und sind bereit das Risiko
einzugehen. Gerade das Instmment der anderen Vorlage, auf das Sie uns ja ursprünglich
gebracht hatten, sollte hier genügendFreiraum zulassen. Andemfalls wäre es ziemlich
bedeutungslos.

Abschließendgeht es hier zudem nieht nur um eine juristische, sondem vor allem eine
politische Auseinandersetzung und wir sind sehr gespannt, wie sich die politischen
Parteien im anstehenden BürgerschafitswahlkampfzuunsererFordemng positionieren...

Nochmals vielen Dank fürIhre stets schnellen und kompetenten Reaktionen!

BesteGrüße
Gregor Hackmack

Am Fr., 2. Aug. 2019 um 17:10 Uhr schrieb FP BIS A23 Landeswahlamt Hamburg
<landeswahlamt-hambure(S),bis.hambure.de>:

1 Sehr geehrter Herr Hackmack,

j vielen DankfürdenübermitteltenEntwurfeinerUnterschriftslJstezueinerbeabsichtigten
! Volksinitiative.

j Zu der erbetenen rein formalen Prüfungdes Entwurfs einer Unterschriftsliste vgl. diesseitige

I Anmerkungen in dem Dokument. Ergänzendsollten die Hinweise in einer größerenSchriftart

1 aufgeführtwerden,umdie Lesbarkeit zu befördern.

1 Der Begründungstextmuss nichtzwingend mitder Unterschriftstisteverbunden sein. Diefeste
und dauerhafte Verbindung in §1 VAbstVO bezieht sich aufden Fall, dass eine

1 UnterschriftslisteaufFolgeseitenweitere FelderfürdieUnterschriftsleistung umfasst.Mitder

j Unterschrift wird entsprechend des - allerdings bei Ihrem Entwurf wegen der bedenklich
kteinen Schriftart kaum lesbaren - Inhalts der Erklärungbekundet, dass die Gelegenheit zur

j Kenntnisnahme des vollständigenWortlauts gegeben worden ist. Die Begründungkann

j deshalb aufeinemgesonderten Blattstehen, mussindes bei derSammlungzur
Kenntnisnahme angebotenWerden.

1 Eine inhaltliche Beratung ist trotz diesseitiger Anregung offenkundig nicht gewünscht.
I Ungeachtet dessen bleiben die bereits bei wegen derjeweiligen Kurzfristigkeit allein

j möglichenkursorischen Betrachtung genannten Bedenken gegen die Zulässigkeitbestehen.
Dies betrifft insbesondere die Frage der Zulässigkeitdes Instruments der anderen Vorlage für
eine zur Umsetzung erforderliche Verfassungsänderung(Umgehung), ein möglicherVerstoß

gegen das Demokratieprinzip wegen nicht ausreichender Bestimmtheit, eines möglichen



Verstoßesgegen das Koppelungsverbot durch Verknüpfungeiner Forderung nach

Verbindlichkeit von Bürgerentscheidenmit dem dafürerforderlichen Umbau des

verfassungsrechtlichen Staatsaufbaus sowie auch mit der Regelung derAbänderbarkeitvon
Bürgerentscheiden,der Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlich immanenten Prinzip der

repräsentativenDemokratie sowie auch des Haushaltsvorbehatts.

Vor diesem Hintergrund rege ich noch einmal an, die Gelegenheit zu einer umfassenden

Beratung durch diesseitige Beteiligung der Fachbehördenund Senatsämterin angemessener

Frist in Anspruch zu nehmen.

Ergänzendeformale Hinweise:

Der Beginn derSammlungvon Unterschriften istnach §3Abs. IVAbstG dem Senat

(Geschäftsstelledes Senats, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg) schriftlich anzuzeigen. In der

Anzeige müssendie Initiatorenjeweits mit Namen (bei natürlichenPersonen Vor- und

Famitiennamen) und Anschrift bezeichnet werden. Die Anzeige müssvonden Initiatoren

unterzeichnet sein, wobei die unterzeichnenden Personen zur Bürgerschaftwahlberechtigt

sein müssen.

DerAnzeigesind - beieinem GesetzentwurfalsVorlage-zwingend beizufügen:

l.derGesetzentwurfmitBegründung/

2. ein MusterderfürdieSammlungyonUnterstützungsunterschriftenverwendeten

Unterschrifts-ltste (die Unterschriftsliste muss dem Ihnen bereits übermitteltenMuster

entsprechen - §lVA-bstVO)und '

3. die Namen von drei unterzeichnungsberechtigten(zur Bürgerschaftwahlberechtigten)

Vertrauenspersonen, die einzeln berechtigt sind, fürdielnitiatoren Erklärungen

entgegenzunehmen und durch zwei Vertrauenspersonen Erklärungenübereinstimmend

abzugeben; Form und Inhalt der Ubertragung der Vertretungsberechtigung durch die

Initiatoren sind nachzuweisen (z.B. durch Beschlussprotokoll).

Fürden Fall, dass Sie die Anzeige persönlich im Rathaus bei der Geschäftsstelledes Senats

einreichen möchten,sollte unbedingt eine Terminabsprache erfolgen: Sie erreichen die

Geschäftsstelletele-fonisch unter: 42831-2118 oder 42831-2127.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Rudolf

Freie und Hansestadt Hamburg

-Landeswahlleiter-

Johanniswall 4, 20095 Hamburg

Tel.:040/42839-1732

1 Von: Gregor Hackmack [mailto:greeor.hackmack(5)mehr-demokratie.de]
Gesendet: Freitag, 2. August 2019 12:25

1 An: FP BISA23 Landeswahlamt Hamburg<landeswahlamt-hamburg(a)bis.hamburg.de>



Cc: Bernd Krotl <kroll.bernd(a)live.de>: Therese Fiedler<tfiedler(a)biomail.de>
Betreff: [EXTERN]-PrüfungUnterschriftenliste - Bürgerbegehrenverbindlich machen

Sehr geehrter Herr Rudolf,

vielen Dank fürIhre geduldige Beratung bisher. Wir konnten uns gestem auf einen
abschließendenText fürdie andere Vorlage und drei Vertrauenspersonen einigen.

Da wir bereits Anfang nächsterWochedieVolksinitiative anmelden möchten,würden
Sie bitten kurzfi-istig unsereUnterschriftenliste auf formale Richtigkeit zu prüfen.Dazu
auch die Frage, ob die Begründungzwingend mit der Liste verbunden sein muss oder auf
einer zweiten Seite sein kann.

Geme könnenwirheute auch noch einmal telefonieren. Sie erreichen mich unter: 0162
-8444495 . ,

Beste Grüßeund ein grosses Dankeschönim Namen der Initiative!

Gregor Hackmack

Mitglied des Landesvorstands

Mehr Demokratie e.V. Hamburg

Mittelweg 12

20148Hamburg

040-31769100

0162 -8444495

Jetzt Mitglied werden und Demokratie stärken!

Mitglied des Landesvorstands

Mehr Demokratie e.V. Hamburg
Mittelweg 12
20148 Hamburg
040-31769100
0162 -8444495

Jetzt Mitglied werden und Demokratie stärken!
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Unterschriftenliste Nummer Jürdie

VoSksinitiative ''Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetztyerbindlichmac^
zu der Vorlage zu fotgendem Gegenstand der polftischen Willensbildung

"Senat und Bürgerschaftunternehmen unverzüglichalle notwendigen Schritte, damit in Bezirksangelegenheiten rechtlich fürBezirk und Senat
Bürgerentecheidebindendsind.BürgerbegehrendürfenabdemTagihrerAnmeldungnichtmehrbe-bzw.verhindertwerden.

Erfolgreiche Börgerenfscheide oder der Beschluss des Bezirks über die Annahme von Bürgerbegehren dürfen nur im Wege eines neuen
Bürgerentscheldsabgeändertwerden."

Vertrauenspersonen und Inltiatoren (erklärungsberechtigtePersonen):1.ThefeseRedler2.GregorHad<mack3.BerndKröll,OatumderAnzeigedesBeginnsderSammlung:5.August2019
Hinweise: 1. Nach§4Absatz2des VolksabsUmmungsgesetzes(VAbstG),darfunteTzeichnen,vrerbeiEinreichüngderUntetschriften|isten2urBuFC|e^^ [Stmrksam.wennderVor-
undFamilienname.dasGeburtsjahrunddieWohnanschriftenthaltensind.ZudetniriussdieantragungsbereehtigtePersoneigenhändigunterAngabedesDatumsd^
dieser Angafaen, istdie Eintragung auch göltig,wenn dielderrtitatbeiderPrOfungderListenanhärKldesMelderegisterseindeutig^^^^^fe^^
Auskunftssperregemäß§51Absatz1Bundesmeldegesetzeingetragenist,könnensichauchohneAngabederWohnansGhriftindieUnterschnftenlisteeintragen.DieWohnanschriftwirddurchdOT^
eine Auskunftssperre voriiegt. 2. IhreDatenwerdenaUsschließlichzurFeststellungdesZustandekommensderVolksinitiativevetwendetundauchvondenlnitiatoren.VertrauenspersonenundderenHitfepersonen
vertraulich behandelt. 3. JeweiiszweiderobengenanntenPersonertsiriJäerechÜgt,fürdielnitiatorenfotgendeErfcläningenabzugeben:a.SiedörfendieDurchfQh 1
Satz1 VAbstG),b.SiedOrfendenEntwurfinflberarbeiteteFFormeinrdchen(§6Absatz1Satz3yAbstG),c.siedüffendenGesetzentwurfoderdiem^ VAbstG). 4. Jededer
obengenanntenPersonenistberechtigt,fürdielnitiatorenbeJmHambyrgischenVerfassungsgerichtdieFeststellüngzubeantragen,(a)dassdieV^^
des VAbstG), (b) ob eln Gesetz oder ein Beschtuss der Bürgerschaftübereinenbestimmten Gegenstand der politischen Willensbildung dem Anliegen der Volksinitiative entspricht (§27Afasatz 1 SatZ 1 Nummer 2
VAbstG).
Ertdärungen:
• lyiitmeinerUnterschriftunterstQtzeichdieVolksinitiattvezuderVortegezuobengenanntemGegenstancfderpolitischenWillensbildung.
• Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf der Voriage im voltetändigenWortlaut zur Kenntnis zu nehmen.

Lfd.
Nr.

Familien-, Vorname(n) Geb.-
Jahr

Anschrift der alleinigen oder der Hauptwohnung
Straße.Hausnr. PLZ Datum Unterschrift

HH

HH

HH

4 HH

HH

Bittesenden SiedieseUnterechriftenliste(imOriginalperPost)möglichstumgehendan:M6hrDemokrati^ 11-12,20148Hamburg,
oderinformierenSieunsperE-Mail:info@mehr-dembkratie-hamburg.de.WirhofendieListedanngernebeilhnenab!
NeueListen zumweiterenSammelnkönnenSieunterwww.hh.mehr-demokratie.de vonunsererWebsiteausdrucken!



Begründung

Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidewerden in Hamburg immerwieder - in erster Linie vom Senat - im Vorfeld ausgebremst, ausgehebelt oder
durchwidersprechende Maßnahmenunterlaufen. Dieswollen wirändern.

In Bezirksangelegenheiten soiien für Bezirk und Senat daher Bürgerbegehren rechtlich verbindlich und Bürgerentscheide für das
Verwaltungshandeln von Bezirk und Senat rechtlich bindend sein. Bezirksangelegenheitensind diejenigen Bedürfnisseund Interessen, die durch
ihren spezifischen Bezug zum Bezirkallen Einwohnern des Bezirks gemeinsamsind, indem sie das Zusammenleben oder -wohnen betreffen.

Ein Bürgerentscheidoder der Beschluss überdie Annahme eines Bürgerbegehrensmüssenunverzüglichumgesetzt werden.

Erfoigreiche Bürgerentscheide oder der Beschluss des Bezirks über die Annahme von Bürgerbegehren dürfen nur im Wege eines neuen
Burgerentscheids abgeändertwerden. Das heißt,dass die Verwattung Hamburgs einen entsprechenden Bürgerentscheidoder ihren Beschluss
überdie Annahme eines solchen Bürgerbegehrensnicht mehr abändemdarf.

Den BürgemsoliteeineabschließendeEntscheidunginBezJrksangelegenheitendürchBürgerentscheiddurchMaßnahmendesSenatsnichtmehr
entzogenwerdenkönnen,wenndasBürgerbegehrenzulässigist.DaherdürfenBürgerbegehrenabdemTagihrerAnmeIdungnichtmehrbe
verhindertwerden.

Die BindungswirkungvonBürgerbegehrenundBüFgerentscheidengegenüberBezirkundSenatermögliehtdiedirekteundwirksameTeilhabeder
Bürgeran politischen Entscheidungen in örtlichenAngelegenheiten ihres Bezirks.



AnBageASt 8

DER PRÄSIDEN.T DES SENATS
F R E I E N U N D H A N S E S TÄ D T H AM B U R G

Präsidentinder Bürgerschaft
Frau Carola Veit

Rathaus

5.Aygust2019

Sehrgeehrte FrayPräsidentin,

hjermitteile ich Ihnen gemaß§3 Absatz 3 des Volksabstimmungsgesetzes mit, dass
dem Senat am 5. August 2019 mit dem anljegenden Schreiben die DurGhführyng der
Volksinitiative „Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verb rnachen - IVIehr
DemokrafievorQrt"angezeigtwurde.

Mit freundlichen (acüßen

Dr. Peter Tschentscher
Erster Bürgermeister
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Unterschriftetdiste Nummer. _f0rdie

Volksmitiative''BürgerbegehrenundBür9erentscheidejetdverbindlichmach^^
zu der Vorlage zufolgendem GegenstandderpolifischenWillensbiIdung

"Senat und Bürgerschaft untemehmen unverzüglichalle notwendigen Schritte, damit in Bezirksangelegenheiten rechtKch fürBezirk und Senat
Bürgerentscheidebfndendsind.BürgerbegehrendürfenabdemTagihrerAnmeldungnichtmehrbe-bzw.verhindertwerden.

Erfolgrelche Bürgerentscheide oder der BeschSuss des Bezlrks überdie Annahme von Bürgerbegehren dürfen nur im Wege elnes neuen
Bürgerentscheidsabgeändertwerden."

Vertrauenspersonen und Initiatoren (erkiarungsberechtigte Personen): 1. Th6r6se Fiedter 2. Gregor Hackmaclc 3. Bernd Kroll. Datum der AnzeigedesBsglnns der Sammlung: 5. August 2019
HinwBise:1.Nach§4Absatz2desVotksabstimnwrgsgesetzes(VAbstG)/darfunterzächnen,werbaEinrelchungderUntetsd^enlistenzurBOrge^
ündFamllienname,dasGeburtsjahrunddieWohnans<Ariftenthaltensind.ZudanmussdieeintragungsbeFechügtePersonefgenhSnd^^^^^ 
dieser Angaben, ist die Eintragijing auchgijWg.vrenndieldentitätbeiderPrCrfLmgderUstenanhanddesMelderegistßrseindeutigfestgestelltwerd^^^
AuskuntesperregemaßgSIAbsatz1 BundesmeUegesetz eingetragenist, könnensichauchohneAngabederWohnanschriftindleUnterschrittenlisteeintragen. DieW<^nanschri^
elneAuskunftssperrevortiegt.Z.ihrBDatenwerdenausscMteßlichzuTFTOtetellungdesZustandekömmensderVoiksiritiativeyervrendetündauchvondenln
vertraulichbehandsit.3.Jev ils2weideroben9enanntenPersonens!ndberechtigt,fürdielnifiatörenfoIgendeErl<iarungenafeugeben;a.Stedürfend^^
Sat2lVAbstG),b,SiedOrfendenEntwurfinOberarbeneterFormeinreichen(§6Absatz1Satz3VAbstG),c.siedürfenden<3esetffintwurfodw
obengenanntenPereonenislberechtigt,fürctielnitiatorenbeimHamburgisch6nVei^süngsgeflChtdieFeststeltungzubearitragen,(a)<iass^d^^^
des VAbslG), (b) ob ein Gesetz oderein Beschtuss der BürgerschaftübereinenbestimmtenGegenstand deTpolttischenWj[lensbitclurgde<»iAnljegenderVolf<sinitiativeentsprlcht{§27AbsatzlSatzlNummerS
VAbstG).
Erklärungen:
• Mit meiner Unterschnfl unterstützelch die ValksinitiativB zu der Vorlage zu oben genanntem Gegenstand der poKtischen WltensMdung.
• Mir ist Gelegenheit gegebenworden, den EntwurfderVoriageimvoltetäFtdigenWortlaulzurKenntniszunehinen.

BittesendenSiedieseUnterschriftenitstB(tmOriginalperPost)möglichstumgehendan;MehrDemokraaee.V.Hamburg,Mittelweg11-12,20148 Hamfaurg,
oder informierenSie unsperE-Mail: info@mehr-demokratie-bamburg.de. VVirholenclie Listedanngeme bei Ihnen ab!
Neue Listen zum weiteren SammelnkönnenSie unter www.hh.mehr-demokratte.de wn unsererWebsiteausdrucken!

Lfd.
Nr. Familien-, Vomame(n) Geb.-

Jahr
Anschrift deralleinigen oder der Hauptwohnung
Straße.Hausnr. PLZ Datum Unterschrift

1
HH

2
HH

3
HH

4
HH

5
HH



Begründung

Bürgerbegehrenund BürgerentscheidewerdeninHamburgimmerwjeder- inersterLinievomSenat- im ausgehebelfoder
durch widersprechende Maßnahmenunterlaufen. Dieswolien wjrändem.

In Bezirksangelegenheiten sollen für Bezirk und Senat daher Bürgerbegehren rechtlich verbindljch und Bürgerentschekje für das
Verwaltungshandein von Bezirk und Senat rechtiich bindend sein. Bezirksangelegenheiten sind diejenigen Bedürfnisseund tnteressen, die durch
ihrenspezifischenBezugzumBezJrkallenEinwohnemdesBeziri(sgemeinsamsind,indeWsiedasZusammenlebenoder^ohnenbetreffen

Ein Bürgerentscheidoder derBeschluss überdJeAnnahmeeinesBürgerbegehrensmüssenunverzüglichumgesetetwerden-

Erfolgreiche Bürgerentscheide oder der Beschluss des Bezirks über die Annahme von Bürgerbegehren dürfen nur im Wege eines neuen
Bürgerentscheidsabgeändertwerden. Das heißt,dass die Verwaltung i-lamburgs einen entsprechenden Bürgerentscheid oder ihren Beschluss
überdie Annahme eines solchen Bürgerbegehrensnicht mehr abändemdatf.

Den BürgernsollteeineabschließendeEntscheidunginBezirksangelegenheitendurchBürgerentsGheidöuFch^^M
entzogenwerdenkönnen.wenndasBürgerbegehrenzulässigist.DaherdürfenBürgerbegehfenabdemTagihrerAnmeldun^
verhindertwerden. '\

Die Bindungswirkung von Bürgerbegehrenund BürgerentscheidengegenüberBezirk und Senatermöglichtdie direkte und wirksame Teilhabe der
Bürgeran politischen Entscheidungen in örtlichenAngelegenheitenihresBezirks.
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Volksinitiative
„Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt

verbindlich machen - Mahr Demokratie ¥orOrt"

An den
Senatder Freien und HansestadtHamburg
Rathaus
20095 Hamburg

S6natderPreienundHansestadtHambu%
Senatsltanzlei

Oeschäftsstelledes Senats

Eing-: ai.Feb.2020
An

Volksinitiatwe"BürgerbegehrenundBürgerentscheidejetetverbindlich
machen - Mehr DemQkratie vor Ort"

Übergabeder Unterschriften / Unterechriftenlisten

Sehr geehrte Damen ynd Herren,

am 5. August 2019 haben wir öffiziellenteprechend §3des
Volksabstirnmungsgesetzes dieVolksinitiativeriBürgerbegehrenund
BürgerentsGheideJetztverbindliGh maGhen - Mehr Demokratie vor Ort" angezeigt.

Heute, am 1. Februar2020 übergebenwir Ihnen hiermit

"S.^o"^.
Unterschriftenlisten mit

/i H . Q^£- Unterschriften.

Wir bitten Sie, uns zu informieren, sobald die Prüfungder Unterschriften abge-
schlossen ist.

FürRückfrageR-s@henIhnen die Vertrauenspersonen gern zur Verfügung.

IVIit freuncMfche^fQrüßen

J'
"^^

Fiedler OregofHackmack

HambV-g, den 1. Februar 2020

B6rnd Kroll

Volksinitiative „Bürgerbegehrenund BürgerentecheidejetztverbindliGh
machen - Mehr Demokratie vor Ort",

% Mehr Demokratie - Hamburg - Mittelweg 12 - 20148 Hamburg
/
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25.02.2020

Niederschrift überdie Senatssitzuna

(IV.2)

Herr Senator Grote trägtden Inhalt der Drucksache Nr. 2020/565, betreffend

Volksabstimmungen

hier: Feststellung desSenats überdasZustandekommen der

Volksinitiative "Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt

verbindlich machen mehr DemokratievorOrt",

vor.

Der Senat stellt fest, dass die Volksinitiative „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

jetzt verbindlich machen - mehr Demokratie vor Ort" von mindestens 10.000 zur

BürgerschaftWahlberechtigten unterstütztworden und damit zustande gekommen ist

undbeschließtdievorgelegteMitteilung an die Bürgerschaft.

Gr. Verteiler Fürdie Richtigkeit

Cornelia Schmidt-Hoffmann
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BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

21. Wahlperiode

Drucksache 21/20264

25.02.20

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Feststellung des Senats
überdasZustandekommenderVölksjnitiative

„Bürgerbegehrenund Bürgerentscheidejetzt verbindlich machen -•
mehr DemokratievorOrt"

Am 1. Februar 2020 haben die Initjatoren der
Volksinitiative „Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheidejetztverbindlichmachen-mehrDemokratie
vorOrt"beimSenatgemäß§5Absatz 1 Satz 1 des
VolkSabstimmungsgesetzes (VAbstG) nach eigenen
Angaben 14.042 UnterschriftenzurUnterstützungder
Volksinitiative eingereicht. Die Einreichung erfolgte
innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Monaten
nach der Anzeige überden Beginn der Unterschriften-
sammlung vom 5. August 2019 (§§3Absatz 1 und 5
Absatz 1 VAbstG).

Gegenstand derVolksinitiative ist eine andere Vor-
lage i.S.v. §1Absatz 1 VAbstG, die drei Forderungen
umfasst: Die Verbindlichkeit von Bürgerentscheiden
fürdas Bezirksamt und den Senat, eine Sperrwirkung
von Bürgerbegehren bereits ab dem Tag der Einrei-
chung zulässiger Bürgerbegehren sowie die aus-
schließtiche Abänderbarkeit eines Bürgerentscheids
oder eines übernommenen Bürgerbegehrens durch
Bürgerentscheid.

Gemäß§§5Absatz 2, 31a Absatz 1 VAbstQ hat
derSenatbinneneinesMonats-alsobiszum2.März
2020 - festzustelten, ob die Volksinitiative vön min-
destens 10.000 zurBürgerschaftWahlberechtigten
unterstützt worden und damit zustande gekommen
ist.

Die Prüfung der eingereichten Unterschriften
durch die zuständigen Bezirksämter hat ergeben,
dassfürdieVolksinitiativemindestens10.000 Unter-
schriften von zur BürgerschaftWahtberechtigten vor-
liegen. Die Unterschriftenprüfung wurde nach Errei-
chendererforderlichenAnzahtvon 10.000 gültigen
Unterschriften gemäß§2 Absatz 3 Volksabstim-
mungsverordnung abgebrochen.

Damit ist die Volksinitiative zustande gekommen.

Die Feststeltung des Senats wird der Bürgerschaft
gemäß§5Absatz 3 VAbstG mitgeteilt.

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft möge
Kenntnisnehmen.
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Volksinitiative

„Bürgerbegehrenund BürgerentsGheidejetzt
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Saiat derPreien und HänseStadtHamburg
Senatskanzlei

Geschiiftsstelle des Senats

Ei"9-:dZJuni2020

An,

Anden
Senatder Freien und Hansestadt Hamburg
Rathaus
20095 Hamburg

VolRsinltiative "Büi^erbegehrenund BürgerentsGheidejetst verbindlich
machen - Mehr Demokratie vor Ort"

Anmelclung desVoltebegehrens

Sehr geehrte Damen und Herre>n,

am S. Augusf 2019 haben wir offiziell entsprechend §3des Volksabstimmungs-
gesetzes die Volksinjtlative „Bürgerbegehrenund Bü^erentsGheidejetzt verbindlich
machen--MehrDemokratievorOrt"ange2eigt.

DerSensrthatdieüber14.000 ^ingereichten UntersGhriften prüfenlassenund
festgesfellt, dass die VolRsinitJatiYe zustande gekommen ist. (Drucksache 21 ^0264).

Hi^rmit beantragen wir gemäßArtikel 50 Abs 2 Hamburger Verfassung bzw. §
6VÄbstC3dieDurGhführungeinesVolksbegehrens„Bürgerl3e9ehrenund
BürgerentsGheidejetzt verbindlich machen - IVlehr Demokratie vQr Ört"ab dem
05.10.2020.

'

FürRüGkfragenstehen Ihnen die Vertrauenspersonen gern zur Verfügung.

Mitfreun^flekien Grüßen

:.^^.

Th6räs^:iecller

Hamburg, den7. Juni2020

-7
Gregornackmack

Volksinitiative „Bürgerbegehrenund Bürgerentecheidejetztverbindlich
machen - Mehr DemQkratJe vor Ort",

% Mehr Demokratie - Hamburg - Mittelweg 12 - 20148 Hamburg
www.hh.mehr-demokratie.de / "info^mehr-demokratie-hambura


